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 Zusammenfassung 

Machbarkeitsstudie 
Bioenergiedorf Günthersleben-Wechmar-Schwabhausen 

Zusammenfassung 

 

In dieser Machbarkeitsstudie wurde untersucht, ob das Konzept für das Bioenergiedorf 

Günthersleben-Wechmar-Schwabhausen für die rund 4.000 Einwohner der drei Orte 

eine preisliche Alternative zu der bisherigen Wärmeversorgung auf Basis von Heizöl 

und Erdgas darstellen kann. 

Dazu wurden für insgesamt 18 verschiedene Varianten & Szenarien 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in Anlehnung an die VDI 2067 durchgeführt. Die 

Investitionskosten wurden durch Angebote und den Datenbanken der beiden 

Programme RDesign und WDesign ermittelt. Die Wärmenetzberechnung erfolgte durch 

das Rechenprogramm RDesign. Die Kesseldimensionierung erfolgte durch das 

Programm WDesign. Die Laufenden Kosten und die Preissteigerungsraten wurden in 

Anlehnung an die VDI 2067 bzw. an Preisindizes des Bundesamtes für Statistik und 

durch eigene Erhebungen ermittelt. 

Für das Wärmenetz kann das KfW-Programm „Erneuerbare Energien“ im Vergleich 

zum Thüringer Förderprogramm für Wärme- und Biogasleitungen eine Alternative 

darstellen, abhängig von Darlehenszins und Fördermittelbeschränkungen, wie z. B. 

De-minimis. Die Effizienzkriterien beider Förderprogramme werden dabei eingehalten. 

Sowohl unter als auch ohne Berücksichtigung von Preissteigerungsraten stellt das 

Wärmenetz eine ökonomische Alternative zur bisherigen Wärmeversorgung dar. Es 

sollte eine Biogasanlage errichtet werden, die über Biogasleitungen zwei Satelliten-

BHKW, installiert in jeweils einem Heizhaus in Schwabhausen und in einem Heizhaus 

zwischen Günthersleben-Wechmar, mit Biogas versorgt. Die Anschlussrate von 50% 

sollte dabei nicht unterschritten werden, ideal wären 75%. Mit Zunahme der 

Anschlussrate nehmen die Wärmegestehungskosten ab. 

Die Güllepotentiale in der Region sollten unbedingt von der geplanten Biogasanlage 

genutzt werden. Ohne diese ist die Wirtschaftlichkeit der Anlage kaum darstellbar, auf 

Grund hoher Substratpreise für Maissilage und nicht nutzbaren Gülle-Bonus im EEG 

2009. Eine Zusammenarbeit der örtlich ansässigen Agrarbetriebe wird empfohlen. 
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1 Einleitung 

Die energetische Nutzung von Biomasse ist traditionell eine wichtige Größe im 

Energiemix des Freistaates Thüringen. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik 

betrug im Jahr 2006 der Anteil der Biomasse am Primärenergieverbrauch Thüringens 

13,7 % bzw. 34,6 PJ. Damit stellt die Biomasse mit ca. 90 % den Hauptteil aller 

Erneuerbaren Energien. Als Ziel für den weiteren Ausbau wurde im Thüringer 

Bioenergieprogramm ein Wert von 20 % bis zum Jahre 2020 definiert. Getragen wird 

der gegenwärtige Anteil rohstoffseitig vor allem von Waldrest- und Altholz. Im 

landwirtschaftlichen Bereich nehmen Winterraps zur Kraftstoffproduktion sowie 

Silomais im Biogasbereich eine dominierende Rolle ein. In der Eruierung alternativer 

Energiepflanzen im Kontext der Fruchtfolgegestaltung wird gerade in Thüringen der 

wissenschaftliche Vorlauf vorangetrieben. Darüber hinaus rücken landwirtschaftliche 

Reststoffe wie z. B. Stroh, Landschaftspflegematerial sowie biogene Abfälle, 

insbesondere vor dem Hintergrund des neugefassten Erneuerbaren Energien 

Gesetzes (EEG), verstärkt in den Mittelpunkt der Diskussion um Biomassepotentiale. 

Für die Erreichung der genannten ambitionierten Klimaschutzziele nehmen die 

Kommunen eine Schlüsselfunktion ein. Im Zusammenspiel mit den ansässigen land- 

und forstwirtschaftlichen Unternehmen kann bei der energetischen Nutzung von 

Biomasse wie z. B. Waldrestholz neben dem Klimaschutz ein Beitrag zur Erhöhung der 

regionalen Wertschöpfung geleistet und gleichzeitig stabile und planbare 

Energiekosten erzielt werden.  

Mit der durch die Bioenergieberatung Thüringen (BIOBETH) angefertigten 

Machbarkeitsstudie soll den Gemeinden Günthersleben, Wechmar und Schwabhausen 

eine Entscheidungsgrundlage gegeben werden, ob eine biomassebasierte 

Energieversorgung eine ökonomische und ökologische Alternative zu der bestehenden 

Versorgung darstellen kann. Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass die vorliegende 

Machbarkeitsstudie eine sorgfältige Planung nicht ersetzen kann und will. 
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2 Herangehensweise 

Die Orte Güntherleben, Wechmar und Schwabhausen liegen mitten im Landkreis 

Gotha in Thüringen. Verwaltet werden alle drei Orte durch das Rathaus in 

Günthersleben-Wechmar. Insgesamt leben in den drei Orten ca. 4.000 Einwohner 

(3.300 Günthersleben-Wechmar, 700 Schwabhausen). Daneben gibt es zwei große 

Gewerbegebiete in Günthersleben-Wechmar („Oberried“) und in Schwabhausen 

(„Hinter den Gärten“), eine Grund- und Regelschule, 2 neue Wohngebiete 

(„Siebengehege“ in Günthersleben-Wechmar und „Über dem Dorfe“ in 

Schwabhausen), zahlreiche Gewerbebetriebe, sowie kommunale Einrichtungen, wie 

Bach-Museum, Feuerwehr etc.. Mitten zwischen Schwabhausen und Günthersleben-

Wechmar verläuft die Autobahn A4 (vgl. Abb. 2-1 ).  

 

 

Abb. 2-1 Liegenschaftskarte der Orte Günthersleben, Wechmar und Schwabhausen 

 

Seit einiger Zeit besteht seitens der Verwaltung und engagierter Bürger die Idee, dass 

diese drei Orte ein sog. Bioenergiedorf werden sollen. Das heißt, dass ein Großteil des 

Wärme- und Strombedarfs auf Basis regenerativer Energien, vorrangig Bioenergie, 

gedeckt werden soll, sowie dass alle Energieanlagen im Eigentum einer sog. 

Bürgergenossenschaft liegen sollen. Diese Bürgergenossenschaft soll größtenteils aus 

Einwohnern der drei Orte und somit den Wärme- und Stromabnehmer selbst bestehen. 

Mit der Idee des Bioenergiedorfes Günthersleben-Wechmar-Schwabhausen (Gü-We-

Schwab) soll erreicht werden, dass eine nachhaltige Wärme- und Stromversorgung der 

drei Orte in sowohl ökonomischer als auch ökologischer Sicht, gewährleistet wird. 



 Herangehensweise 
 
 

Machbarkeitsstudie   
Bioenergiedorf Günthersleben-Wechmar-Schwabhausen 

3 

Das Projekt Bioenergiedorf Gü-We-Schwab basiert auf einem Konzept, dass dem in 

dem bereits realisierten Bioenergiedorf Jühnde ähnelt. Eine Biogasanlage (BGA) 

erzeugt mit Hilfe von einem Blockheizkraftwerk (BHKW) Strom, welcher in das örtliche 

Stromnetz eingespeist und nach dem EEG vergütet wird, und Wärme, welche über ein 

Wärmenetz zu den Bürgern der Orte gelangt. Da die Wärme der BHKW nicht 

ausreicht, um an allen Tagen die angeschlossenen Einwohner komplett mit Wärme zu 

versorgen, wird zusätzlich ein Holzhackschnitzelkessel installiert. Darüber hinaus ist 

ein weiterer Kessel, der im Gegensatz zu Jühnde mit Hilfe von Erdgas betrieb wird, 

installiert, der Spitzen an sehr kalten Wintertagen abdeckt. Die Biomasse, sowohl die 

Holzhackschnitzel als auch die Substrate für die BGA sollen aus der Region bezogen 

bzw. von ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieben bereit gestellt werden. Der bei der 

BGA entstehende Gärrest soll schließlich als Dünger in der regionalen Landwirtschaft 

Anwendung finden. Bereits dieses Jahr soll die Bürgergenossenschaft gegründet 

werden. Die Inbetriebnahme der Biokonversionsanlagen, der/des Erdgaskessel und 

der/des Wärmenetze ist für 2011 geplant. 

Für dieses Projekt wurde im August 2008 Deutschlands erstes Bioenergiedorf in 

Jühnde (Niedersachsen) besucht. Schließlich erfolgte die Kontaktaufnahme mit der 

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) und der Bioenergieberatung 

Thüringen (BIOBETH) im Oktober 2008. Schon im November 2008 wurde das Projekt 

auf je einer Bürgerversammlung in Günthersleben, Wechmar und Schwabhausen 

interessierten Bürgern vorgestellt. Der Großteil der insgesamt anwesenden ca. 600 

Bürger stimmte für dieses Projekt. Daraufhin wurden Arbeitsgruppen ins Leben 

gerufen, die zu den Themen Kraftwerk & Nahwärmetechnik, Genossenschaft & 

Finanzierung, Lieferverträge & Biomasse und Betrieb & Standort der Anlage 

Vorarbeiten leisteten und leisten. BIOBETH führte währenddessen bereits 

Vorbetrachtungen durch und stand als ständiger Ansprechpartner für Fragen den 

Arbeitsgruppen, interessierten Bürgern und der Verwaltung zur Verfügung. Schließlich 

wurde BIOBETH beauftragt dieses Konzept im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu 

untersuchen. Der bis dato detailierte Werdegang dieses Konzeptes kann der Tab. 2-1 

entnommen werden. 
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Tab. 2-1 Bisheriger Werdegang auf dem Weg zum Bioenergiedorf Gü-We-Schwab 

Datum Vorgang 

Anfang 2008 

Aug. 2008 

Nov. 2008 

 

20.11.2008 

15.12.2008 

26.03.2009 

01.04.2009 

06.04.2009 

06.04.2009 

 

23.04.2009 

28.04.2009 

20.05.2009 

 

Juni/Juli 2009 

 

06.07.2009 

25.08.2009 

 

06.10.09 

 

23.10.09 

Idee eines Bioenergiedorfes Gü-We-Schwab 

Besichtigung Bioenergiedorf Jühnde 

Bürgerversammlungen in den 3 Orten (Vorstellung Projekt 

Bioenergiedorf) 

Beratung Arbeitsgruppen 

Abstimmung Inhalt Machbarkeitsstudie 

Beratung mit Gotha-Druck  

Beginn Machbarkeitsstudie 

Klärung Vorgehensweise Machbarkeitsstudie 

Beratung Agrarprodukte Schwabhausen e.G. und MVA 

Schwabhausen 

Beratung Agrar-Service Thüringen GmbH Mühlberg 

Holzpotential Abschätzung (Herr Strohschein) 

Vorstellung Datengrundlage und Annahmen der Machbarkeitsstudie 

+ Vortrag Projekt „Biolog“ 

Fragebogenaktion an alle Gewerbetreibenden in den beiden 

Gewerbegebieten 

Klärung Detailfragen Machbarkeitsstudie 

Beratung mit juwi GmbH zu weiteren Inhalten/Projekten des 

Bioenergiedorfes Gü-We-Schwab 

Beratung mit MVA Schwabhausen zwecks weiterer möglicher 

Zusammenarbeit 

Abgabe Machbarkeitsstudie 
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Um eine Aussage für dieses Konzept zu erhalten, werden im Rahmen dieser 

Machbarkeitsstudie Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen basierend auf der Richtlinie des 

Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) 2067 „Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer 

Anlagen“ durchgeführt (/VDI07/). Dafür werden zahlreiche Daten benötigt, wie z. B. 

Investitionskosten, Wärmebedarf oder Brennstoffkosten. Im Rahmen der Arbeit der 

Arbeitsgruppen wurde bereits ein Fragebogen an alle Haushalte verschickt. Allerdings 

waren die dort aufgeführten Angaben für diese Machbarkeitsstudie zum großen Teil 

nicht anwendbar, da weder Adresse noch Flurstücknummer angegeben wurden und 

somit eine Zuordnung nicht möglich war. Somit wurden eigene Wärmeverbrauchsdaten 

erhoben (vgl. Kapitel 4 ). Basierend auf diesen Wärmeverbrauchszahlen wurde mit 

Hilfe des Programms RDesign /ZAE01/ das Wärmenetz berechnet. Die darauf 

aufbauende Dimensionierung des Grundlastkessels auf Basis eines Biogas-BHKW und 

zweier Spitzenlastkesseln auf Basis von Holzhackschnitzeln und Erdgas erfolgte über 

das Programm WDesign /ZAE05/. Zusätzlich wurden für eine repräsentative 

Darstellung der Investitionskosten für eine BGA und der Spitzenlastkessel Angebote 

eingeholt und in die Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit mit eingebunden. Des 

Weiteren wurden Preise für Holzhackschnitzel, Preissteigerungsraten und weitere 

Kostenarten über Preisindizes ermittelt. Die Tarife für Erdgas- und Stromverbrauch 

wurden vom örtlichen Energieversorger zu Grunde gelegt. Schließlich ergibt sich aus 

den getroffenen Annahmen und Preisen ein Wärmegestehungspreis. Dieser wird mit 

dem Wärmegestehungspreis der bisherigen Wärmeversorgung verglichen. Dadurch 

kann eine Aussage getroffen werden, ob eine jährliche Einsparung pro kWh 

Wärmeverbrauch erreicht werden kann. 
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3 Energetische Nutzung von Biomasse 

3.1 Klassifizierung von Biomassen und mögliche 

Konversionspfade 

 
Die energetische Nutzung von Biomasse zeichnet sich durch eine Vielfalt der 

Möglichkeiten aus, wie Abb. 3-1  deutlich macht. So existieren Konversionsverfahren 

für die Bereitstellung von elektrischer Arbeit, Wärme und Kraftstoffen aus Biomassen 

unterschiedlicher Herkunft und Eigenschaften, die sich in organische Abfälle (z. B. 

„braune“ Tonne), land- und forstwirtschaftliche Reststoffe (z. B. Gülle oder Waldrest-

holz) und Nachwachsende Rohstoffe (z. B. Mais für Biogas) einteilen lassen.  

 

 
Abb. 3-1 Übersicht der Nutzungsmöglichkeiten von Biomasse 

 
Die Eignung der festen, flüssigen und gasförmigen Bioenergieträger für die 

Energieerzeugung wird dabei von physikalisch-mechanischen Eigenschaften, wie z. B. 

Schüttdichte, Größe bzw. Stückigkeit, und den chemisch-stofflichen Eigenschaften, wie 

z. B. emissionsrelevante Elemente, Heizwert und Aschegehalt, bestimmt. 
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Darüber hinaus spielt der möglichst effiziente Einsatz des hohen aber dennoch 

begrenzten Biomassepotenzials unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer 

und sozialer Faktoren, subsumiert unter dem Begriff der „Nachhaltigkeit“, eine 

herausragende Rolle bei der Bioenergiebereitstellung.  

 

3.2 Nachhaltigkeit bei der Nutzung von Bioenergie 

 
Die Nutzung von Biomasse zur Bereitstellung von Strom, Wärme und Kraftstoffen wird 

in vielen Punkten durchaus kritisch diskutiert. Um den Ausbau der Bioenergie weiter 

voran zu bringen ist es dringend erforderlich die Akzeptanz für die Bioenergie zu 

erhalten. Denn die teilweise kontrovers geführten Diskussionen zu den Themen 

 

·  Teller oder Tank, 

·  ein verstärkter Anbau von Monokulturen in der Landwirtschaft sowie die 

·  Emissionen von Biomassefeuerungen  

 

haben nicht nur bei den Endverbrauchern sondern auch bei den Akteuren bzw. 

Investoren zu Unsicherheit geführt. Öffentlichkeitsarbeit und (Weiter-)Bildung sind 

neben einer Begleitung der handelnden Akteure durch eine neutrale, qualifizierte 

Beratung Voraussetzung, um die vorhandenen technischen Biomassepotentiale nutzen 

zu können. Das ist gerade für den Freistaat Thüringen mit seiner gegenüber anderen 

Bundesländern bereits relativ hohen Bioenergienutzung von großer Bedeutung und 

eine wichtige Orientierungshilfe für andere Regionen. 

Dass eine biomassebasierte Energieversorgung auch strengen Kriterien einer 

nachhaltigen Energiepolitik genügt, konnte durch mehrere wissenschaftliche Arbeiten 

nachgewiesen werden. So empfiehlt der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik des 

Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in seinem 

Gutachten Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung aus dem Jahr 

2007(/WBA07/), dass von allen derzeit verfügbaren Nutzungsformen von Bioenergie 

wärmegeführte KWK-Anlagen bzw. Heizanlagen auf Basis von Hackschnitzeln sowie 

Biogas aus Gülle und Reststoffen in den Mittelpunkt der deutschen Bioenergiepolitik zu 

stellen sind. So ist die Verbrennung von Holzhackschnitzeln für die Bereitstellung von 

Raumwärme hinsichtlich der Kohlendioxidvermeidungsleistung als auch in Hinblick auf 
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die volkswirtschaftlichen Kosten hervorragend dazu geeignet die Klimaschutzziele zu 

erreichen wie Abb. 3-2  verdeutlicht. Obwohl Erdgas im Vergleich zu anderen fossilen 

Energieträgern relativ geringe CO2äq-Emissionen aufweist, erreicht die 

Holzhackschnitzel-Heizung einen erheblichen CO2äq-Einspareffekt von fast 0,25 kg 

CO2äq/kWh. Sehr positiv wirkt sich außerdem aus, dass die Produktionskosten der 

Wärme in der hier ausgewählten Holzhackschnitzelheizung geringfügig niedriger liegen 

als die Bereitstellungskosten des Erdgases. Dadurch ergeben sich im Endeffekt 

negative CO2äq-Vermeidungskosten, d. h. es entsteht ein sog. CO2äq-

Vermeidungsnutzen, wodurch neben der CO2äq-Vermeidung gleichzeitig 

volkswirtschaftlich gesehen Ressourcen gespart werden. 

 

 

Abb. 3-2 CO2äq-Vermeidungskosten und Vermeidungsleistung nach /WBA07/ 
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Das positive Gesamturteil wurde auf der politischen Ebene u. a. durch die 

Agrarministerkonferenz im September 2009 bestätigt bei der die Minister die Novelle 

des Bundeswaldgesetzes einforderten, d. h. Neudefinition des Waldbegriffs, mit dem 

Kurzumtriebsplantagen (KUP) und Agroforstsysteme vom Waldbegriff ausgenommen 

werden sollen. 

 

3.3 Die Kraft-Wärme-Kopplung 

 
Unter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) versteht man die gleichzeitige Erzeugung von 

Strom (Kraft) und Wärme. Wo die gemeinsame Erzeugung von Strom und Wärme 

wirtschaftlich sinnvoll ist, kann durch dezentrale KWK-Anlagen rund ein Drittel der 

eingesetzten Energie eingespart und die CO2-Emmission um fast zwei Drittel 

gegenüber herkömmlicher Strom- und Wärmeproduktion gesenkt werden. BHKW sind 

kompakte, anschlussfertige KWK-Anlagen, die komplett montiert und einschließlich 

Systemsteuerung geliefert werden. Sie bestehen aus einem Verbrennungsmotor, 

einem Generator zur Stromerzeugung und Wärmetauschern zur Auskopplung der 

Nutzwärme. Die Funktionsweise eines BHKW ist in Abb. 3-3  dargestellt.  

 

 

Abb. 3-3 Funktionsprinzip eines BHKW 
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Alternativ zu den Verbrennungsmotoren kann der Generator mit Mikrogasturbinen, 

Stirling-Motoren oder Brennstoffzellen betrieben werden. Diese Antriebe spielen jedoch 

für diese Machbarkeitsstudie keine weitere Rolle und werden deswegen nicht weiter 

betrachtet. 

Als Verbrennungsmotoren kommen Zündstrahl- und Gas-Otto-Motoren zum Einsatz. 

Diese werden im Magerbetrieb, d. h. mit Luftüberschuss betrieben um die 

Stickoxidemissionen zu minimieren. Mit Biogas arbeitende Verbrennungsmotoranlagen 

sind ab einer Feuerungswärmeleistung von 1 MW nach 

Bundesimmissionsschutzgesetz  genehmigungspflichtig (vgl. Kapitel 6.1.3 ). Für sie 

gelten die Grenzwerte der TA-Luft.  Wegen der relativ hohen Investitionskosten ist es 

am Besten, wenn die KWK-Anlage möglichst viele Betriebsstunden im Jahr läuft. 

Deshalb wird bei der Dimensionierung von Heizanlagen die KWK-Anlage meistens zur 

Grundlastversorgung eingesetzt. Grundlast bedeutet, dass die KWK-Anlage während 

des größten Teils der Heizperiode den Wärmebedarf abdeckt jedoch an sehr kalten 

Tagen ein sog. Spitzenlastkessel zur Abdeckung der Wärmelastspitzen zugeschaltet 

werden muss. In den Sommermonaten, mit wenig Wärmeverbrauch, wird die Abwärme 

meistens an die Umwelt abgegeben. Hier ist es am effektivsten einen Wärmeabnehmer 

z. B. aus der Industrie zu suchen der im Sommer Wärme oder Kälte abnimmt. Die 

Kälte wird dann über die Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung zur Verfügung gestellt. 

 

3.4 Biogas 

 

Auf Grund der Komplexität des Themenfeldes Biogas, soll dieses Kapitel lediglich 

einen groben Überblick geben. Für weitergehende Informationen seien die 

Veröffentlichungen der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) oder des 

Fachverbandes Biogas e.V. zu nennen. 

Die Energiegewinnung durch die Biogasnutzung ist seit langem bekannt. Doch erst seit 

Anfang der 90er Jahre ist eine nennenswerte Nutzung in derzeit über 4.000 

überwiegend landwirtschaftlichen Anlagen in Deutschland zu beobachten. Flankiert 

von rechtlichen Rahmenbedingungen, wie das Stromeinspeisegesetz aus dem Jahr 

1992 und dessen Nachfolgegesetz EEG 2000, sowie dessen beiden Novellierung EEG 

2004 und EEG 2009, konnte entsprechend Abb. 3-4  ein massiver Zuwachs an BGA in 

Deutschland verzeichnet werden. 
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Abb. 3-4 BGA in Deutschland in Abhängigkeit der jeweils aktuellen rechtlichen 
Rahmenbedingungen in Anlehnung an /FVB08/ 

 

Biogas ist ein Gasgemisch, das, abhängig von den Ausgangsstoffen, nach /GEI05/ in 

der Regel aus 50 bis 75 % Methan, aus 25 bis 50 % Kohlenstoffdioxid, sowie aus 

Wasserdampf, Ammoniak, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff besteht. Die bei der 

Biogaserzeugung eingesetzten Ausgangsprodukte heißen Substrate, zu ihnen zählen 

Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Biogas kann aus landwirtschaftlichem Mähgut 

(Stroh, Gras), Gülle, organischen Abfällen und Energiepflanzen (sog. Nachwachsende 

Rohstoffe - NaWaRo), wie Mais oder Getreide, gewonnen werden. 

Geeignet für eine Nutzung in BGA sind grundsätzlich alle Pflanzen und Pflanzenreste, 

mit niedrigem holzigem Anteil (vgl.  Abb. 3-5 ). Diese müssen über verschiedene 

Umwandlungsschritte für die Energieerzeugung nutzbar gemacht werden und erst 

nach einer mechanischen Behandlung (z. B. häckseln), einer biochemischen (z. B. 

Vergärung zu Biogas), thermochemischen (z. B. Vergasung) oder physikalisch-

chemischen Umwandlung (z. B. Veresterung zu Biodiesel) steht der 

Sekundärenergieträger für die Erzeugung von Strom und Wärme oder als Kraftstoff 

bereit. 
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Abb. 3-5 Biogaserträge verschiedener Substrate nach /FNR06/ 

 

Biogas kann sowohl traditionell für die lokale Stromerzeugung am Ort der BGA genutzt 

werden oder ins örtliche Stromnetz eingespeist und z. Z. nach EEG vergütet, aber 

auch aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist werden. 

Im Folgenden wird die Biogaserzeugung mittels anaerober Fermentation (Vergärung) 

in einer BGA näher erläutert. 

Die feuchte Biomasse wird dabei bei definierten Temperaturen durch Bakterien 

zersetzt, wobei das Biogas als Stoffwechselprodukt anfällt. Abb. 3-6  verdeutlicht den 

anaeroben Abbau organischer Substanzen über die 4 Stufen Hydrolyse, Versäuerung, 

Acetogenese und Methanogenese: 
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Abb. 3-6 Anaerober Abbau organischer Substanzen nach /SCHW03/ 

 

In der Hydrolyse-Phase werden die häufig schwer löslichen makromolekularen 

Substrate durch Enzyme in kleinere lösliche Moleküle überführt. Diese sind bei 

Polysacchariden die jeweiligen Monosaccharide, bei Peptiden die einzelnen 

Aminosäuren und bei Lipiden Fettsäuren und Glycerin. Diese Phase erfolgt sehr 

langsam und ist durch einen niedrigen pH-Wert und einen hohen 

Wasserstoffpartialdruck gekennzeichnet. 

In der Versäuerungs-Phase (Acidogenese) entstehen durch fakultative Anaerobier 

geruchsintensive kurzkettige organische Säuren (Essigsäure, Propionsäure, 

Buttersäure, Valeriansäure) sowie Alkohole (Methanol, Ethanol) und in der Gasphase 

H2 / CO2. Von diesen Zwischenprodukten können die Methanbakterien jedoch nur 

Essigsäure (langsam) und H2 / CO2 (sehr schnell) zu Methan umsetzen. 

Propion- und Buttersäure sowie die Alkohole werden in der Acetogene-Phase 

(Acedogenese) zu Essigsäure umgebaut. Dies kann jedoch nur bei geringem 

Wasserstoffpartialdruck erfolgen. Allerdings führt die nachfolgende Bildung von Methan 

durch H2-Verbrauch zu einem konstant niedrigen H2-Partialdruck. 

Im letzten Schritt, der Methanogenen-Phase (Methanogene) werden nach Gl. 1 die 

leicht abbaubare Essigsäure sowie nach Gl. 2 der Wasserstoff von Methan bildenden 
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Bakterien zu Methan und Kohlenstoffdioxid umgesetzt. Da die methanogenen 

Bakterien nach /SCHW03/ mit einer Generationszeit von etwa 30 Tagen 

vergleichsweise langsam wachsen und empfindlich gegenüber Milieuänderungen sind, 

bestimmen sie häufig den Wirkungsgrad und die Stabilität eines anaeroben Abbaus 

organischer Substanzen. 

 

243 COCHCOOHCH +®       (Gl. 1) 

 

OHCHCOH 2422 24 +®+       (Gl. 2) 

 

Die Temperatur hat großen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit und die sich 

bildende Bakterienkultur. Nach /KTBL07/ wird in den meisten BGA im mesophilen 

Bereich gearbeitet, d. h. zwischen 32°C und 42°C, d a hier das Temperaturoptimum der 

meisten Methanbakterien liegt. Diese Prozessführungsart zeichnet sich durch Stabilität 

in der Faulung und geringeren Energiebedarf aus, im Vergleich zu der psychrophilen (< 

25°C) und thermophilen (50-57°C) Prozesstemperatur.  Da beim anaeroben 

Abbauprozess kaum Wärme frei wird, ist zum Erreichen der gewünschten 37°C eine 

sog. Fermenterheizung notwendig. Diese ist, um für den in das öffentliche Stromnetz 

eingespeisten Strom den sog. KWK-Bonus zu erhalten, ausschließlich aus nicht 

fossilen Energieträgern bereit zu stellen (/EEG09/). Daher wird bei den meisten BGA 

dieser Wärmeeigenbedarf der Fermenter über die im BHKW erzeugten Wärme 

gedeckt. 

Da sich die Rahmenbedingungen der Biogaserzeugung hinsichtlich der 

Inputmaterialien, der gesetzlichen Regelungen und Vergütungen in den letzten Jahren 

ständig geändert haben, hat sich eine Vielfalt an technischen Ausführungen und 

Verfahren entwickelt (vgl. Tab. 3-1 ). 
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Tab. 3-1 Einteilung der Verfahren zur Erzeugung  von Biogas in Anlehnung an /KTBL07/ 

Kriterium Verfahren Erläuterung 

Nassvergärung 
Pumpfähige Mischung aus Substrat und 

Gärrest oder Prozesswasser < 15% TM 
TM der 

eingesetzten 

Substrate 
Trockenvergärung Stapelbares Substrat > 30% TM 

psychrophil (< 25°C) kaum Anwendung 

mesophil (32-42°C) sehr häufig 
Prozess-

temperatur 

thermophil (50-57°C) selten 

einstufig ein Fermenter 
Anzahl der 

Prozessstufen 
mehrstufig 

zwei oder mehr Fermenter, in Reihe 

geschaltet 

einphasig 
Hydrolyse und Methanbildung in einem 

Fermenter 
Räumliche 

Trennung der 

Vergärungs-

phasen mehrphasig 
Hydrolyse und Methanbildung räumlich 

getrennt 

Kontinuierlich 
Gleichmäßige / regelmäßige Beschickung 

der Fermenter; konst. Gasproduktion 

Art der 

Beschickung 

diskontinuierlich 

Fermentationsbehälter wird mit einer 

Substratcharge befüllt; Gaserträge 

steigen zu Beginn des Prozesses an und 

sinken mit fortschreitendem Prozess ab 

 

Die Technischen Komponenten einer BGA sind die Einbringtechnik, der Fermenterbau, 

die Fermenterheizung, die Rührtechnik, der Gasspeicher und schließlich die 

Gasverwertungseinheit.  

Die derzeit in Deutschland betriebenen BGA beruhen größtenteils auf dem Prinzip der 
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Nassfermentation. Die sog. Trockenvergärung ist hingegen besonders für Betriebe von 

Interesse, denen weder Gülle noch weitere flüssige Basissubstrate zur Verfügung 

stehen, die jedoch über genügend stapelbare Biomasse, z. B. NaWaRo verfügen. Da 

für die BGA in Günthersleben-Wechmar-Schwabhausen voraussichtlich lediglich 

stapelbare Substrate und keine Gülle u. a. flüssige Gärsubstrate zum Einsatz kommen 

werden (vgl. Kapitel 4 ), wird im Folgenden auf die Trockenfermentation näher 

eingegangen. Sobald ausreichend Güllemengen für den Biogasprozess gewonnen 

werden können, ist die Nassfermentation für den Biogasbetrieb zu wählen. 

Bei der Trockenfermentation ist wie bei der Nassfermentation ein feuchtes Milieu für 

den biologischen Vergärungsprozess notwendig. Die derzeitig eingesetzten 

Verfahrensvarianten lassen sich in kontinuierliche (z. B. Pfropfenstromfermenter) und 

diskontinuierliche Systeme (z. B. Perkolationsfermenter) unterteilen. Die Vorteile der 

Trockenvergärung sind die Entstehung von Biogas mit einer geringeren 

Schwefelwasserstoffkonzentration, der modulare Aufbau und die damit verbundene 

flexible Anpassung der Anlage und der überbetriebliche Einsatz durch mobile 

Fermentertechnik. Dagegen können bei fehlerhafter Durchmischung Zonen mit 

verminderter Gasbildung entstehen. Auch ist der Einsatz von Impfmaterialien für einen 

hohen Gasertrag nötig. 

 

 

Abb. 3-7 Prinzip des Pfropfenstrom-
fermenters  nach /FNR06/ 

 

Abb. 3-8 Pfropfenstromfermenter in der 
Praxis (Foto Illing-BIOBETH) 

 

Bei einem liegenden Pfropfenstromfermenter (vgl. Abb. 3-7, 3-8 ) durchquert das 

Substrat den liegenden Fermenter als quasikontinuierlicher Pfropfenstrom. Ein Teil des 

Fermenterablaufs wird dem Substrat vor der Einbringung wieder beigemischt 

(Rezirkulat). 
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Trotzdem gibt es einen grundsätzlichen Verfahrensablauf, so dass sich alle BGA, 

hinsichtlich ihres systematischen Aufbaus der vier Prozessstufen in Abb. 3-9 ähneln. 

 

 

Abb. 3-9 Allgemeiner Verfahrensablauf bei der Biogasgewinnung nach /BGW06/ 

 

In der ersten Stufe wird das Substrat bereitgestellt, gelagert, je nach Anforderungen 

aufbereitet und in den Fermenter eingebracht. Als zweite Stufe folgt jeweils der 

eigentliche anaerobe Vergärungsprozess im Fermenter. Die dritte Stufe beinhaltet die 

Gasaufbereitung und die Gasnutzung. Quasi parallel zur dritten Stufe folgt in der 

vierten Stufe die Lagerung, Verwertung und/oder Nutzung der Gärreste. 

BGA bestehen aus Vorgrube, Fermenter und Gärrestlager für die flüssigen 

Komponenten. Nach Abb. 3-10  sind bei BGA mit Kofermentation je nach Art der 

Substrate zusätzlich Annahmebunker, Zerkleinerung, Störstoffabtrennung und 
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Hygienisierung erforderlich.  

 

 

Abb. 3-10 Verfahrensschema einer BGA mit Kofermentation nach /FNR08/ 

 

Die Vorgrube dient der Zwischenlagerung von Gülle und Kosubstraten und dem 

Aufbereiten, wie Zerkleinern, Verdünnen oder Mischen, des Gärsubstrates. Der 

Fermenter, oder auch Faulbehälter bzw. Reaktor genannt, stellt das Kernstück der 

BGA dar und wird aus der Vorgrube mit Gärsubstrat beschickt. Der Bau eines 

Fermenters kann in verschiedenen Ausführungen erfolgen (Stahl oder Beton, 

rechteckig oder zylindrisch, liegend oder stehend). Entscheidend ist, dass der 

Fermenter gas- und wasserdicht, sowie lichtundurchlässig ist. Eine Rühreinrichtung, 

wie z. B. Paddelrührwerke, sorgt für die Homogenität des Substrates, welches je nach 

Ausgangsmaterial unterschiedlich stark zur Ausbildung von Schwimm- und 

Sinkschichten neigt. Zusätzlich wird durch die Rührbewegung das Entweichen des 

Gases aus dem Substrat unterstützt. Je nach Prozesstemperatur sollte der Fermenter 

über ein geeignetes Heizsystem verfügen, um die Prozesstemperatur 

aufrechtzuerhalten (siehe oben). Vom Reaktor gelangt das ausgefaulte Substrat in das 

Gärrestlager. Dieses sollte, wenn möglich eine Abdeckung besitzen, um zum einen 

Emissionen und Gerüche zu minimieren, zum anderen das Biogas aus der 

Nachgärung zu nutzen. Die Größe des Gärrestlagers richtet sich nach den 

erforderlichen Lagerzeiten, die sich aus den Vorgaben für eine umweltgerechte 

Verwertung der Gülle in der Pflanzenproduktion ergeben (Düngeverordnung). 
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Für das entstehende Gas und dessen Verwertung folgen Gasspeicher, Gasreinigung 

und üblicherweise ein BHKW.  

Gasspeicher dienen zum Ausgleich von Schwankungen zwischen Gasproduktion und 

Gasverbrauch und werden nach /FNR08/ auf eine Speicherkapazität von maximal 1 bis 

2 Tagesproduktionen ausgelegt. Sie müssen den Erfordernissen entsprechend 

gasdicht, druckfest, medien-, UV-, temperatur- und witterungsbeständig sein. Sehr oft 

wird der Fermenter selbst als Gasspeicher durch sog. Folienhauben (vgl. Abb. 3-11 ) 

oder Tragluftdachgasspeicher (vgl. Abb. 3-12 ) auf dem Reaktor genutzt. Aber auch 

extern in sog. Biogasfolienspeichern bzw. Gassäcken kann das Biogas gespeichert 

werden. 

 

 

Abb. 3-11 Foliendachspeicher mit 
Pendelstütze (Foto Peisker-BIOBETH) 

 

Abb. 3-12 Tragluftdachgasspeicher mit 
Stützgebläse (Foto Peisker-BIOBETH) 

 
Die direkte Nutzung des gewonnenen Rohgases ist wegen verschiedener im Gas 

vorhandener biogasspezifischer Inhaltsstoffe wie z. B. Schwefelwasserstoff oder 

Wasserdampf in der Regel nicht möglich. Um die Gasverwertungsaggregate vor 

hohem Verschleiß und Zerstörung zu schützen, muss Wasserdampf und 

Schwefelwasserstoff aus dem Biogas entfernt werden. Schwefelwasserstoff ist toxisch. 

In Verbindung mit dem im Biogas enthaltenen Wasserdampf kommt es zur 

Schwefelsäurebildung. Die Säuren greifen die zur Verwertung des Biogases 

verwendeten Motoren sowie vor- und nachgeschaltete Bauteile (z. B. Gasleitung, 

Abgasleitung) an. In Abhängigkeit von der Verwertungsform kann es notwendig sein, 

eine weiterreichende Gasaufbereitung durchzuführen. Die Hersteller der BHKW stellen 

Mindestanforderungen an die Eigenschaften der eingesetzten Brenngase. Die 

Brenngaseigenschaften sollten eingehalten werden, um verkürzte Wartungsintervalle 
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oder eine Schädigung der Motoren zu vermeiden. Das Biogas wird aus diesem Grund 

einer Reinigung unterzogen, um eine entsprechende Biogasverwertung zu 

gewährleisten (Tab. 3-2). 

Tab. 3-2 Einteilung Biogasentschwefelung und Biogasverwertung 

Verfahren Detailiert Bemerkungen 

Biologisch 

Zugabe von Luft oder reinem Sauerstoff 

in den oberen Teil des Fermenters (2-6 

Vol-%), Besiedelungsflächen für 

schwefeloxidierende Bakterien nötig, 

wie Holzbalken u. a. 
Intern 

Chemisch 
Zugabe von Eisensalzen, wie Eisen(III)-

chlorid oder Eisen(III)-hydroxid 

Biologisch externe sog. Entschwefelungskolonnen 

Chemisch Gaswäsche, z. B. mit Natriumhydroxid 

Biogasent-

schwefelung 

Extern 

Physikalisch Aktivkohle 

Verbrennung reine Wärmeerzeugung 

BHKW 
Strom- und Wärmeerzeugung; 

Zündstrahl oder Gas-Otto-Motor 

Mikrogasturbine Strom- und Wärmerzeugung 

ohne CO2-

Abtrennung 

Brennstoffzelle Strom- und Wärmeerzeugung 

Einspeisung 

Erdgasnetz 
Verwendung im Haushalt, Industrie etc. 

Tankstelle Betankung von Erdgasfahrzeugen 

Biogas-

verwertung 

mit CO2-

Abtrennung 

Brennstoffzelle Strom- und Wärmeerzeugung 
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Der Biogasprozess lässt sich durch die Erfassung gewisser Parameter kontrollieren 

und steuern. Vor allem Temperatur, pH-Wert, Gasmenge, Methangehalt, 

Schwefelwasserstoffgehalt sollten mit Hilfe elektronischer Messgeräte kontinuierlich 

erfasst, aufgezeichnet und ausgewertet werden. Wegen der hohen Klimawirksamkeit 

von Methan muss bei Anlagen mit einer Gasproduktion von mehr als 20 m³/h 

(/FNR08/) eine zweite Gasverbrauchseinrichtung, z. B. Gasbrenner oder Gasfackel, 

zur Verfügung stehen, die im Havariefall das Biogas verbrennen können. Biogas ist 

brennbar und in Mischungen mit 6-12% Luft explosiv. Aus diesem Grund gibt es die 

„Sicherheitsregeln für landwirtschaftliche Biogasanlagen“ /LBG02/. Diese und 

entsprechende weitere Regelwerke, wie DIN-Normen, sind zu beachten. Bei 

Einhaltung dieser Vorgaben stellt der Umgang mit Biogas kein größeres Risiko dar als 

der mit Erdgas. 

 

3.5 Thermische Nutzung von Holzhackschnitzeln 

 
Erneuerbare Energien und die energetische Nutzung von Biomasse werden in der 

Öffentlichkeit meist mit der Erzeugung und Einspeisung von Elektrizität in Verbindung 

gebracht, getragen von den Ausbauerfolgen auf Grundlage des EEG. Meist 

unberücksichtigt bleibt dabei, dass auch ohne Einspeisevergütung nennenswerte 

Anteile des Wärmebedarfes der privaten Haushalte auf Basis von Holz in 

unterschiedlichen Aufbereitungsformen abgedeckt werden, wie Abb. 3-13  verdeutlicht. 

 

 

Abb. 3-13 Wärmeverbrauch der Privaten Haushalte 2008 /AEE09/ 
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Die für die Wärmeerzeugung in Holzhackschnitzelheizanlagen bedeutendste Gruppe 

stellt vor allem Waldrestholz und Schwachholz aus der Durchforstung sowie chemisch 

unbehandeltes Industrieholz und Gebrauchtholz dar. Daneben finden 

Holzhackschnitzel aus der Landschaftspflege und aus KUP immer mehr Zustimmung. 

Der Anbau von schnellwachsenden Baumarten für die Holzhackschnitzelbereitstellung 

wird darüber hinaus auch in Zusammenhang mit so genannten Agroforstsystemen 

diskutiert und u. a. in Thüringen erforscht.  

Die für die Verbrennung wesentlichen Eigenschaftsmerkmale von Holzhackschnitzeln 

sind Wassergehalt, Größe, Größenverteilung und Aschegehalt. Eine Einteilung 

verschiedener Holzhackschnitzelqualitäten sind in der ÖNORM M 7133 zu finden. 

Auch auf europäischer Ebene wird die Normierung von festen Biobrennstoffen in 

Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Der Wassergehalt  ist maßgeblich für die Lagerfähigkeit und den Heizwert 

verantwortlich. Als für die „Lagerung geeignet“, d. h. es ist mit keinem weiteren 

mikrobiellen Abbau von Holz zu rechnen, werden Holzhackschnitzel mit 

Wassergehalten unter 30 % eingestuft. Erntefrisches Nadelholz hat einen 

Wassergehalt zwischen 50 % und 60 % mit einem Heizwert von ca. 2 kWh pro kg. 

Dieser kann durch eine Trocknung (20 % Wassergehalt) auf 4 kWh pro kg erhöht 

werden. Des Weiteren bedingt der Einsatz zu feuchter Holzhackschnitzel eine 

unvollständige Verbrennung. Diese führt zu höheren Emissionen, niedrigerer Effizienz 

und erhöhter Korrosion. 

Zu große Holzhackschnitzel  können unter anderem zu Störungen in der 

Fördertechnik der Heizanlage führen, die meist nur mit erheblichem Zeitaufwand zu 

beheben sind. Daher sind Holzhackschnitzelqualität und Heizanlage aufeinander 

abzustimmen. Diesem Punkt ist gerade auch bei der Verwendung von Holz aus KUP 

Rechnung zu tragen.  

In Bezug auf den Energiegehalt biogener Festbrennstoffe ist der Aschegehalt , d. h. 

der Anteil nicht brennbarer Bestandteile von besonderem Interesse. Diese werden als 

Staub über das Abgassystem ausgetragen oder fallen als Asche im Kessel an. Darüber 

hinaus bedingen hohe Aschegehalte höhere Aufwendungen für die Entsorgung, wenn 

eine Verwertung nicht möglich ist. 

Holz hat von allen biogenen Festbrennstoffen den niedrigsten Aschegehalt. Zu 

beachten sind dabei aber die Schwankungsbreiten zwischen Waldrestholz und Holz 

aus KUP, welche im Rahmen der Planung für den Holzhackschnitzelkessel 

berücksichtigt werden müssen. 
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Holzhackschnitzelheizungen (vgl. Abb. 3-14 ) gehören zu den automatisch 

beschickbaren Anlagen und werden in einem Leistungsspektrum von 15 kW bis in 

den zweistelligen Megawattbereich seit längerem erfolgreich als Heizwerke und 

Heizkraftwerke unter anderem in kommunalen und gewerblichen Betrieben eingesetzt. 

Je nach Einsatzbereich kommen unterschiedliche Feuerungsbauarten bzw. 

Verbrennungsprinzipien zum Einsatz. 

 

 

Abb. 3-14 Schematische Darstellung einer Holzhackschnitzelheizanlage / /  

 

In der Regel besteht eine Holzhackschnitzelheizanlage aus 

 

·  einem Brennstofflager/ -silo mit Befüllvorrichtung und Austragungssystem,  

·  einer Brennstoffförderung zum Heizkessel,  

·  einem Heizkessel mit Wärmetauscher und Ascheaustragsystem,  

·  einem Brauchwasser- und gegebenenfalls einem Pufferspeicher und einer 

·  Abgasanlage 

 

Ein Pufferspeicher ist bei Holzhackschnitzelheizanlagen nicht zwingend erforderlich, 

wirkt sich jedoch durch das Erreichen einer längeren Volllastzeit positiv auf das 

Emissionsverhalten und die Lebensdauer der Anlage aus. Neben den Kontrollen des 

Betreibers sollte in regelmäßigen Abständen eine Wartung und gründliche Reinigung 

vom Heizungsfachmann durchgeführt werden lassen.  

Holzhackschnitzelheizanlagen bestehen aus mehr Komponenten als Öl- oder 

Gasheizungen und besitzen einen höheren Platzbedarf. Dies führt zu deutlich höheren 

Investitions- und somit Kapitalkosten. Als verbrauchsgebundene Kosten bestimmen die 
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Brennstoffkosten maßgeblich die Wirtschaftlichkeit einer Anlage mit, d. h. 

Holzhackschnitzelheizanlagen können die höheren Kapitalkosten durch geringere 

Brennstoffkosten ausgleichen und wirtschaftlich betrieben werden. Bei einem größeren 

Jahresheizwärmebedarf erhöht sich die Vorzüglichkeit der Holzhackschnitzelheizung.  

 

3.6 Das Scheffer-Prinzip 

 
Im Bereich der Bioenergie wird insbesondere der Verwertung von Energiepflanzen eine 

wichtige Rolle zugeschrieben. Da die Anbauflächen jedoch begrenzt sind gilt es 

Flächen und Energiegehalte der produzierten Biomasse optimal zu nutzen. Nach 

Meinung von Prof. Scheffer, Universität Kassel, wird derzeit die in Pflanzen enthaltene 

Energie lediglich in einem kleinem Umfang genutzt. Er hat daher ökologische 

Anbaukonzepte und Methoden einer effizienten energetischen Verwertung entwickelt. 

Das Konzept (vgl. Abb. 3-15 ) basiert auf einer mechanischen Auftrennung der 

Energiepflanze in eine flüssige (sog. Presssaft) und eine feste (sog. Pressgut) Phase 

die anschließend unterschiedlichen Verwertungen zugeführt werden. Die 

nährstoffreiche, leicht vergärbare Flüssigphase wird in der Biogasanlage zu Biogas 

vergoren mit dem ein BHKW betrieben wird. Der Strom wird in das Netz eingespeist 

und die Abwärme wird zur Trocknung des Pressguts genutzt, das je nach 

Verwendungszweck pelletiert oder brikettiert wird. Die Festphase enthält im 

wesentlichen Zellulose und Lignin und liefert einen mit Holz vergleichbaren Brennstoff, 

der der Verbrennung oder Vergasung zugeführt sowie zu synthetischen Treibstoffen 

weiterverarbeitet werden kann. Der Vorteil des Konzepts liegt laut Prof. Scheffer in der 

effizienteren Nutzung der vorhandenen Biomasse sowie der durch die Pelletierung 

erreichbaren Lagerfähigkeit und den größeren Einsatzvarianten. Der nährstoffreiche 

Gärrest soll als Dünger auf dem Acker ausgebracht werden.  
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Abb. 3-15 Graphische Darstellung der Biomassenutzung nach Prof. Scheffer nach /FNR09/ 

 

Die FNR hat in einem Projekt unter dem Namen BioLog (Bioenergie- und 

Logistikkonzept) das Scheffer-Prinzip untersuchen lassen und die Ergebnisse in einer 

Pressemitteilung vom 06.10.2009 veröffentlicht. Demnach sind die Ökobilanz und die 

Ökonomie die Knackpunkte des Konzepts.  

Unter Praxisbedingungen fällt der Entwässerungsgrad der Energiepflanzen nicht den 

Erwartungen entsprechend aus, wodurch sich eine ungenügende Verlagerung der 

Nährstoffe in die Flüssigphase ergibt. Dies hat auch Auswirkungen auf den 

Nährstoffgehalt des Gärrestes. Des Weiteren war es in der Praxis nicht möglich mit 

dem erzeugten Biogas den Energiebedarf der Feststoffaufbereitung zu decken, d. h. 

der Prozess ist nicht energieautark durchführbar. Die nährstoffhaltigen Biomassepellets 

neigten bei der Verbrennung zum Verschlacken und erwiesen sich als schwieriger 

Brennstoff. Das bei der Vergasung entstandene Synthesegas ist zur Herstellung von 

BtL-Kraftstoffen geeignet. Die an dem Projekt beteiligten Partner kommen somit zu 

dem Schluss, dass das Konzept, solange die Nährstoffe beim Auftrennen nicht 

möglichst vollständig in die Flüssigphase übergehen, nur eingeschränkt funktionieren 

kann. Zusammen mit der notwendigen externen Energie (Wärme) bei der Trocknung 

und der eventuell notwendigen Nährstoffzufuhr beim Ausbringen des Gärrestes als 

Dünger sowie den technischen Problemen bei der Verbrennung gestaltet sich das 

Konzept als unwirtschaftlich. Hinzu kommen vergleichsweise schlechte 

Energiebilanzen und Treibhausgaseinsparungen. Das Konzept an sich wird als 

wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung von Verfahren zur Bioenergiegewinnung 

angesehen. 
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Da das von Prof. Scheffer entwickelte Konzept als noch nicht praxistauglich angesehen 

wird wurde es im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie nicht weiter berücksichtigt und 

von einer Anwendung wird abgeraten. 
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4 Energiebedarf und Biomassepotentiale 

 
Für die überschlägige Dimensionierung des Nahwärmenetzes ist zunächst die 

Ermittlung des Wärmebedarfs notwendig.  

Die von der Gemeinde in einer Fragebogenaktion gesammelten Daten sind hierfür 

aufgrund der Anonymität nicht ausreichend (vgl. Kapitel 2 ). Nur bei wenigen der 

ausgefüllten Fragebogen sind Adressen vorhanden und somit eine Zuordnung der 

entsprechenden Daten möglich. 

Benötigt wird der jährliche Wärmebedarf der kommunalen Einrichtungen, der 

Privathäuser und der in den drei Wohngebieten ansässigen Betriebe ebenso wie jener 

der Betriebe und Firmen in den Gewerbegebieten.  

 

Der jährliche Wärmebedarf der kommunalen Einrichtungen wurde von der 

Gemeindverwaltung zur Verfügung gestellt, bzw. für die Schule vom zuständigen 

Landratsamt Gotha. Eine Auflistung für die einzelnen Ortsteile zeigt Tab. 4-1. 

 

Tab. 4-1 Jährlicher Energieverbrauch der kommunalen Einrichtungen (Stichtag 31.05.2009) 

Ortsteil Einrichtung Verbrauch [MWh/a] 
Seebergstraße 11 (4 WE*) 51 
Freiwillige Feuerwehr 75 
Kita "Sonnenschein" 73 

Günthersleben 

Seniorentreff 20 
Bauhof / Jugendclub / Küche 148 
Freiwillige Feuerwehr 95 
Gemeindesaal  70 
Bürgerhaus / Gemeinde 111 
Kita "Wichtelburg" 65 
Grund-und Regelschule "Burgenland" 681 
Markt 2a (2 WE / Gewerbe) 40 

Wechmar 

Brückenstraße 16 (9 WE) 81 
Kita "Zwergen-Villa" 49 
Freiwillige Feuerwehr 41 Schwabhausen 
Gemeindesaal 83 

*) Wohneinheiten 

 

Der jährliche Wärmebedarf bzw. genauer der Heizwärmebedarf der Anwohner wurde 

durch Mitarbeiter von BIOBETH anhand der Gebäudetypologie (vgl.  Tab. 4-3) 

geschätzt. Das heißt die Mitarbeiter sind durch die Straßen der drei Ortsteile 
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Günthersleben, Wechmar und Schwabhausen gegangen und haben für jedes 

Gebäude den jährlichen Heizwärmebedarf abgeschätzt und tabellarisch erfasst (vgl.  

Tab. 4-2).  

 

Tab. 4-2 Zeitaufwand der Datenerfassung 

Tag Mitarbeiteraufwand 
14.07.2009 3 Mitarbeiter 
15.07.2009 2 Mitarbeiter 
20.07.2009 2 Mitarbeiter 
24.07.2009 2 Mitarbeiter 

 

Tab. 4-3 Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser nach Gebäudetypologie 

Gebäudetyp Wohnobjekt Geschätzter 
Jahreswärmeverbrauch  

Einfamilienhaus 

 

20 MWh/a 

Einfamilienhaus 

 

25 MWh/a 
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Einfamilienhaus 

 

30 MWh/a 
 

Einfamilienhaus 

 

35 MWh/a 

Kleines 
Mehrfamilienhaus 

 

30 MWh/a 

Kleines 
Mehrfamilienhaus 

 

40 MWh/a 
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Kleines 
Mehrfamilienhaus 

 

45 MWh/a 

Kleines 
Mehrfamilienhaus 

 

50 MWh/a 

Mittleres 
Mehrfamilienhaus 

 

120 MWh/a 

 
 
Bei den angenommenen Werten spielen die Größe und das Alter des Gebäudes 

ebenso eine entscheidende Rolle wie das Alter der Fenster. So verbrauchen alte 

Häuser mehr Heizenergie als neuere gleicher Größe, da hier meist die Dämmung 

besser ist, neue Fenster weisen geringere Wärmeverluste auf als alte. Bei der 

Abschätzung des Heizwärmebedarfs werden einige Annahmen zu hoch andere zu 

niedrig geschätzt worden sein, in der Summe des Gesamtbedarfs gleichen sich diese 

Fehler jedoch durch die hohe Anzahl der betrachteten Wohnhäuser wieder aus. Die 

durch Schätzung ermittelten Daten wurden, wo möglich, mit denen der Fragebogen der 

Gemeinde verglichen. Es konnte eine recht gute Übereinstimmung festgestellt werden.  

Während der Datenerfassung zum Jahresheizwärmebedarf wurde auch die Straßen-

beschaffenheit dokumentiert (vgl.  Tab. 4-4).  
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Tab. 4-4 Straßenbeschaffenheit in den drei Orten 

Straßenname  Beschaffenheit 

Am Hopfenberg 

 

gut  

Damaschkestraße 

 

mittel  

Eisfeld 

 

mittel  

Rhönbergstraße 

 

schlecht  
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Der Wärmebedarf der Wohnblöcke im Ortsteil Wechmar wurde beim jeweiligen 

Vermieter telefonisch abgefragt (vgl.  Tab. 4-5). Für die Wohnblöcke in der Riedstraße 

(vgl.  Abb. 4-1 ) konnten die Vermieter über den Wärmeverbrauch keine Angaben 

machen, da jeder Mieter einen eigenen Gasvertrag hat und die Abrechnung somit nicht 

über den Vermieter erfolgt. In diesem Fall lag ein von der Gemeinde zur Verfügung 

gestellter Fragebogen mit Adresse vor. In einer Wohnung der Riedstraße werden 

demnach ca. 11,5 MWh/a verbraucht, dieser Wert wurde hochgerechnet. Somit ergibt 

sich für die Wohnblöcke in der Riedstraße ein jeweiliger Wärmebedarf von 70 MWh/a.  

 

Tab. 4-5 Jahreswärmeverbrauch der Wohnblöcke in Wechmar 

Straße Anzahl der 
Wohnungen 

Verbrauch 
[MWh/a] Bemerkungen 

Kretschmar 1-2 16 130 Zeitraum: 01.06.07-31.05.08 

Riedstr. 13-15-17 18 - Mieter beziehen Gas direkt 

Riedstr. 5-7-9-11 24 - 
Mieter beziehen Gas direkt; 2/3 

haben Gasherd; überwiegend 1-2 
Pers. 

Artmannweg 2 6 38 Heizung und Warmwasser 

Oberried 4 8 105 Zusätzlich 1 Gewerbe (Zusammen 
823 m²); 

Oberried 8 7 75 
zusätzlich 1 Gewerbeeinheit 

(leerstehend, bleibt auch erstmal 
so) 

 

 

 

Abb. 4-1 Wohnblöcke in der Riedstraße in Wechmar 
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Zusätzlich zu den Bestandsbauten wurde in Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung 

auch der Wärmebedarf für Gebäude abgeschätzt, die entweder geplant (z. B. 

Wohngebiet „Über dem Dorfe“ in Schwabhausen), renoviert bzw. gerade neu errichtet 

werden (z. B. Goethestraße 2 in Wechmar). Im Rahmen einer Planung sollte diese 

angenommene Wärmedaten durch z. B. eine erneute Fragebogenaktion spezifiziert 

bzw. überprüft werden. Für eine Abschätzung im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie 

ist die eben beschriebene Vorgehensweise ausreichend. 

 

An die in den Gewerbegebieten „Oberried“ und „Hinter den Gärten“ ansässigen Firmen 

und Betriebe wurde über die Gemeinde ein von BIOBETH erstellter Fragebogen (vgl. 

Anhang Abb. 9-1 ) verteilt. Mit Hilfe des Fragebogens sollte sowohl die momentane 

Heizart (Brennstoff, Kesselgröße und Alter) als auch der monatliche Wärmebedarf über 

ein Jahr ermittelt werden. Die Betriebe wurden von BIOBETH zur Abfrage angerufen. 

 

Tab. 4-6 Rückmeldung der angerufenen Betriebe im Gewerbegebiet 

 Oberried Hinter den Gärten 
Angerufene Betriebe in den 

Gewerbegebieten 32 25 

Anschlussinteresse 9 3 
kein Anschlussinteresse 7 7 

keine Rückmeldung 16 15 
 
 
Es gibt unterschiedliche Gründe warum von einem Betrieb keine Rückmeldung kam 

(vgl. Tab. 4-6 ). In einigen Fällen konnte keine gültige Telefonnummer recherchiert 

werden, bei mehreren Betrieben handelt es sich um Zweigstellen und die Zentrale 

wollte sich nach Prüfung des Sachverhalts mit BIOBETH in Verbindung setzten, in 

einigen Fällen war der Chef trotz mehrmaliger Versuche nicht erreichbar in anderen 

Fällen wollte der Chef zurückrufen und in zwei Fällen wurde nach vorbringen des 

Anliegens aufgelegt. Es wurden 57 Betriebe in den beiden Gewerbegebieten 

angerufen von denen 12 ein Anschlussinteresse bekundeten, falls der Preis stimmt. 

 

Bei den Gewerbetreibenden im Wohngebiet war die Herangehensweise 

unterschiedlich. Je nach Gewerbe und äußerem Anschein wurde der 

Jahreswärmeverbrauch geschätzt oder durch Anrufen ermittelt. Bei Büros, 

Nagelstudios und anderem „Kleingewerbe“ wurde der Verbrauch beim Abschätzen des 
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Wohnhauses mitbedacht. Gaststätten und Gartenbetriebe hingegen wurden aufgrund 

des höheren Verbrauchs angerufen (vgl. Tab. 4-7 ). 

 

Tab. 4-7 Rückmeldung der angerufenen Betriebe im Wohngebiet 

 Wechmar Günthersleben Schwabhausen 
Betriebe im Wohngebiet 13 9 5 

Anschlussinteresse 8 5 3 
kein Anschlussinteresse 4 1 1 

keine Rückmeldung 1 3 1 
 

Von den 27 im Wohngebiet angefragten Unternehmen sagten 16 ein 

Anschlussinteresse zu. 

 

Tab. 4-8 Rückmeldung der Betriebe insgesamt 

 Anzahl Betriebe % 
Insgesamt 84 100 

Anschlussinteresse 28 33,3 
kein Anschlussinteresse 20 23,8 

keine Rückmeldung 36 42,9 
 

Nach Tab 4-8 hat von den telefonisch erfassten Betrieben 1/3 sein Anschlussinteresse 

bekundet für den Fall, dass der Wärmepreis stimmt. 

 

Auf Grund des geringen Interesses der Gewerbetreibenden in den beiden 

Gewerbegebieten „Oberried“ und „Hinter den Gärten“ und das teilweise entsprechend 

des jeweiligen Gewerbes stark schwankenden Lastganges im Wärmebereich, werden 

diese für die Auslegung des Wärmenetzes und die Wärmeerzeuger nicht weiter 

betrachtet. In Rahmen einer Planung sollte dies allerdings unbedingt mit weiter 

betrachtet werden, da teilweise ein hoher Wärmebedarf auch im Sommer bei einigen 

Gewerbebetrieben zu erwarten ist, wohingegen bei privaten Haushalten lediglich 

Warmwasser benötigt wird. Somit könnte das Wärmenetz effektiver genutzt werden 

und geringere Wärmeverluste aufweisen. Die Gewerbebetriebe, die bei den privaten 

Haushalten angesiedelt sind (Büros oder kleiner Geschäfte) werden, soweit Daten zum 

Wärmebedarf vorliegen, weiter mit betrachtet. 

 

Entsprechend der Datenerhebung wird folgender Wärmebedarf für Warmwasser und 

Heizung zu Grunde gelegt. 
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Tab. 4-9 Abschätzung Wärmebedarf und der potentiellen Wärmeabnehmer 

Orte Günthersleben Wechmar Schwabhausen 

Potentielle 

Wärmeabnehmer 
434 489 243 

Wärmebedarf 13.144 MWh 16.770 MWh 7.954 MWh 

 

Daraufhin konnte mit Hilfe von dem Programm RDesign das Wärmenetz ausgelegt und 

für die jeweiligen Anschlussraten von 50%, 75% und 100% berechnet werden. Abb. 4-

2 soll exemplarisch für alle drei Orte eine Wärmenetzkarte verdeutlichen inkl. der 

angenommenen Anschlussleistung der Wärmeabnehmer. 

 

 

Abb. 4-2 Ausschnitt Wärmenetzkarte inkl. Wärmeleistung potentieller Wärmeabnehmer 
Ort Wechmar (Variante 1) 

 

Auf Grund der Datenmenge für die drei Varianten bzgl. des Standortes bzw. die drei 

Szenarien bzgl. der Anschlussrate wird an dieser Stelle auf den Anhang verwiesen, wo 

für alle betrachteten Möglichkeiten die Kennzahlen des Wärmenetzes aufgelistet sind 
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(vgl. Anhang Tab. 9-1 bis Tab. 9-3 ). In allen berechneten Möglichkeiten der 

Wärmenetzauslegung werden die Förderbedingungen (Wärmedichte mind. 500 kWh/m 

und Jahreswärmeverlust max. 30%) des Thüringer Förderprogramms zur Förderung 

von Wärme- und Biogasleitungen eingehalten (vgl. Kapitel 6.3.4 und Kapitel 5 ). 

Zur Deckung des Wärmebedarfs der drei Orte soll eine BGA auf Basis von NaWaRo 

und Kessel auf Holzhackschnitzel und Erdgasbasis errichtet und betrieben werden. 

Dabei kann das Erdgas für den Spitzenlastkessel aus dem in allen drei Orten 

vorhanden Erdgasnetz bezogen werden. Die Tab. 4-10 gibt Auskunft über die 

Biomassepotentiale, die den weiteren Betrachtungen zu Grunde liegen. 

 

Tab. 4-10 Biomasse für das Bioenergiedorf Gü-We-Schwab 

Biomasse Herkunft Potential Mögliche Leistung 

Holz 
Kommunal- und 

Staatswald 

8.000 -12.000 

Fm p.a.1 
12 – 18 MWtherm

2 

Agrar-Service Thüringen 

GmbH Mühlberg 

2.000 t 

Maissilage p.a. 

NaWaRo 

Agrarprodukte 

Schwabhausen e.G. 

17.000 t  

Mais p.a. 

900 kWelektr + 900 kWtherm.. 

1) entspricht je nach Holzart etwa 24.000-36.000 MWh 
2) bei 2.000 Volllaststunden und 15.000-20.000 MWh pro Jahr 

 

In dem Ort Schwabhausen ist des Weiteren die Milchviehanlage Becker, Jäkel & 

Seever GbR ansässig. Das Potential dieses Betriebes wird auf etwa 40.000 t 

Rindergülle geschätzt. Leider ist es bis dato zur keiner Übereinkunft zwischen der 

Gemeinde und der GbR bzgl. einer Zusammenarbeit für das Bioenergiedorf 

gekommen. Somit wird dieses Biomassepotential nicht in die weiteren Betrachtungen 

mit einfließen. Die zukünftige Bürgergenossenschaft sollte allerdings an einer 

Zusammenarbeit stark interessiert sein, da durch diese Güllemenge Maissilage 

eingespart werden kann. Es müsste nicht eine Trockenfermentation errichtet werden, 

sondern eine Nassfermentation (vgl. Kapitel 3.4 ). Der Vergärungsprozess in 

Nassfermentationsanlagen läuft stabiler und die Anlagentechnik ist ausgereifter. Des 
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Weiteren ist unter ökologischen Gesichtspunkten eine gülledominierte BGA einer 

reinen Mais-BGA vorzuziehen, da die Gefahr von Monokulturen in der Region und 

nicht genutzter Güllepotentiale eingedämmt werden kann. Mit 40.000 t Rindergülle pro 

Jahr könnten etwa jährlich 4.000 t Maissilage ersetzt werden. Auch sollten aus oben 

genannten Gründen weitere Güllepotentiale aus der Region (z. B. Mühlberg) eruiert 

und in der geplanten BGA mit vergärt werden. 

Neben den Wärmebedarf der drei Orte Günthersleben, Wechmar und Schwabhausen 

soll auch überschlägig der Strombedarf betrachtet werden. Hierzu werden die 

Abrechnungen der Konzessionsabgaben Strom der E-on Thüringer Energie AG, die 

uns von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden zu Grunde gelegt (vgl. Tab. 4-

11). Dabei wurden nur die Stromlieferungen an Tarifkunden berücksichtigt, weil 

darunter auch die potentiellen Wärmeabnehmer bzw. Mitglieder der zukünftigen 

Bürgergenossenschaft fallen. Falls die BGA mehr Strom erzeugen sollte, als der 

Bedarf der Tarifkunden darstellt, kann dieser in einigen Jahren natürlich auch zur 

Versorgung von Sondervertragskunden oder Schwachlastkunden genutzt werden. 

 

Tab. 4-11 Strombedarf der Tarifkunden der Orte Gü, We und Schwab 

Ort Gelieferte Menge an Tarifkunden Abrechnungszeitraum 

Gü-We 5.215.874 kWh 01.01.2007 - 31.12.2007 

Schwab 1.697.692 kWh 01.01.2006 - 31.12.2006 

 

Somit werden etwa 6.913.600 kWh Elektrischer Strom pro Jahr benötigt. Theoretisch 

könnten durch die Stromerzeugung in dem BHKW bzw. den BHKW’s welche mit dem 

Biogas betrieben werden, welches in der BGA erzeugt wird, etwa annähernd 98% 

gedeckt werden (vgl. Tab. 4-12 ).  

Tab. 4-12 Deckung Strombedarf durch geplante BGA 

Strombedarf 6.913.566 kWh 

Stromerzeugung in geplanter BGA* 6.750.000 kWh 

*) 900 kWelektr. bei 7.500 Volllaststunden im Jahr 
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Allerdings ist dies derzeit nur eine theoretische Bedarfsdeckung, solange der in der 

BGA erzeugte Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, um nach EEG vergütet 

zu werden. Es ist nicht auszuschließen, dass in einigen Jahren der Strompreis vom 

öffentlichen Netzbetreiber höher ist, als es die Vergütung nach EEG für die BGA 

vorsieht. Spätestens dann, macht es Sinn, den erzeugten Strom selbst in den Orten zu 

verbrauchen und nicht einzuspeisen. Diesen Sachverhalt gibt es derzeit schon im 

Klärgasbereich. Kläranlagen, welche eine Klärschlammfaulung betreiben, um in einem 

BHKW mit dem Klärgas Strom und Wärme zu erzeugen, bekommen nach EEG eine 

geringere Vergütung, als der momentan eingekaufte Strom. Dadurch nutzen viele 

Kläranlagen den selbst erzeugten Strom selber und sparen dadurch teilweise 

erhebliche Summen an Stromkosten. 
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5 Betrachtete Szenarien und Varianten 

 

In allen betrachteten Szenarien und Varianten sind auf Vorgabe des Auftraggebers 

dieser Machbarkeitsstudie lediglich Flächen in Kommunaleigentum zugewiesen 

worden. Im Rahmen einer Planung sollten diese Flächen mit Hilfe von Bodengutachten 

auf mögliche Einschränkungen im Baubereich untersucht werden.  

Für eine zukünftige BGA kommt lediglich ein Standort in Frage. Dieser liegt zwischen 

der Autobahn A4 und dem Betonwerk Schwabhausen der Fa. Dyckerhoff 

Transportbeton Schmalkalden GmbH & Co.KG (vgl. Abb. 5-1 ff ). Dort sollen für den 

Betrieb einer BGA alle erforderlichen Anlagenteile und Bauwerke errichtet werden inkl. 

Siloflächen. Von dort aus sollen die Wärme- bzw. Biogasleitungen in die drei 

Ortschaften Günthersleben, Wechmar und Schwabhausen verlegt werden. 

Für die Wärmeversorgung der drei Ortschaften werden drei Varianten verglichen. 

Diese Varianten unterscheiden sich bzgl. Wärmeerzeugung, Art und Länge der 

Leitungen und technischen Einrichtungen (vgl. Tab. 5-1 ). 

Tab. 5-1 Beschreibung der Varianten 

Variante 1 2 3 

BHKW 1 3 4 

Holzhackschnitzelkessel 1 2 3 

Erdgaskessel 1 2 3 

Länge Wärmenetz 

30,4 km 21,8 km (Gü-We) 

6,9 km (Schwab) 

11,1 km (Gü) 

10,8 km (We) 

6,9 km (Schwab) 

Länge Biogasleitung 

0 km 2,9 km (Gü-We) 

0,9 km (Schwab) 

1,8 km (Gü) 

2,0 km (We)* 

0,9 km (Schwab) 

*) Länge von Günthersleben bis Wechmar, da bis Günthersleben eine Biogasleitung für 

beide Ortschaften 
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Somit gibt es in der Variante 1 eine sog. Heizzentrale, die direkt neben der BGA die im 

Biogas-BHKW, dem Holzhackschnitzelkessel und dem Erdgaskessel erzeugte Wärme 

in das Wärmenetz für die drei Ortschaften einspeist. Bei der Variante 2 erfolgt die 

Wärmeerzeugung dezentral in zwei sog. Heizhäusern, welche aus jeweils einem 

Holzhackschnitzelkessel, einem Erdgaskessel, sowie einem Satelliten-BHKW, welches 

von der BGA mit Biogas gespeist wird, bestehen und erzeugte Wärme in ein kleineres 

dezentrales Wärmenetz einspeisen. Auf dem ähnlichen Prinzip beruht Variante 3. Hier 

steht allerdings in jeder Ortschaft ein Heizhaus. Somit gibt es in dieser Variante 

insgesamt 4 BHKW (1 an BGA, 3 in den Ortschaften), 3 Holzhackschnitzelkessel und 3 

Erdgaskessel.  

Des Weiteren speist das BHKW an der BGA lediglich in der Variante 1 Wärme, die 

abzüglich des Eigenbedarfs für die Fermenter noch vorhanden ist, in das Wärmenetz 

ein. In den Varianten 2 und 3 speist das BHKW an der BGA keine Wärme ein, da das 

Wärmenetz nicht an die BGA heranreicht. 

Die Abb. 5-1, 5-2  und 5-3 verdeutlichen den Sachverhalt dieser drei beschrieben 

Varianten. 

 

 

Abb. 5-1 Lageplan Variante 1 (1 BHKW) 
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Abb. 5-2 Lageplan Variante 2 (3 BHKW) 

 

 

Abb. 5-3 Lageplan Variante 3 (4 BHKW) 

 

Mit Hilfe dieser Varianten soll untersucht werden, inwieweit die Satelliten-BHKW und 

somit die dezentralen Heizsysteme einer zentralen Wärmeerzeugungseinheit 

vorzuziehen sind. Entsprechend der Angaben der Gemeindeverwaltung der drei 

Ortschaften sind Standorte, die näher im jeweiligen Ort liegen, nicht möglich, auf Grund 

der dichten Wohnbebauung und möglicher umweltrelevanter Vorgaben. Aus diesem 

Grund unterscheiden sich die beiden dezentralen Variante 2 und 3 kaum von einander 

in Bezug auf die Länge des Wärmenetzes. Nichtsdestotrotz könnte ein ökonomischer 

Vorteil der Variante 3 vorliegen, z. B. durch eine evtl. höhere Einspeisevergütung durch 

das EEG 2009.  

Die Vor- und Nachteile einer dezentralen Wärmerzeugung unter Einbindung von 

Satelliten-BHKW können Tab. 5-2 entnommen werden. 
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Tab. 5-2 Vorzüglichkeit der dezentralen Wärmeerzeugung  im Vergleich zur zentralen 

Vorteile Nachteile 

- weniger Wärmeverluste -> mehr Wärme 

vermarktbar 

- Biogasleitungen geringere 

Investitionskosten, als Wärmeleitung -> 

geringere Leitungskosten 

- evtl. höhere Stromvergütung nach EEG 

- kleinere Anlagen 

- Wärmeversorgung aller drei Ortschaften 

unabhängig voneinander 

- zusätzliche Kosten für Trafostation 

(Einspeisung BHKW-Strom) 

- zusätzliche Kosten für Heizhaus und 

BHKW 

- mehr Anlagen müssen gewartet werden 

 

Neben den drei Varianten bzgl. der Standorte für die Heizzentrale bzw. Heizhäuser 

wird auch das Szenario Anschlussrate an das Wärmenetz untersucht. Die 

Anschlussrate drückt aus, wie viele der potentiellen Wärmeabnehmer sich tatsächlich 

an das Wärmenetz anschließen lassen. Erfahrungen aus anderen Bioenergieprojekten 

haben gezeigt, dass Anschlussraten von mind. 50% erreicht werden sollten, um einen 

wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten zu können. Allerdings sollte neben der 

Anschlussrate, auch die Anschlussdichte (Wärmeabnahme pro Quadratmeter) bzw. die 

genaue Wärmeverteilung geprüft werden. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie 

wurden die Anschlussraten 50%, 75% und 100% betrachtet, wobei davon 

ausgegangen wurde, dass dabei jedes zweite (50% Anschlussrate) bzw. jedes dritte 

(75% Anschlussrate) Wohnhaus sich nicht an das Wärmenetz anschließen will. Im 

Rahmen einer Planung sollte diese Annahme konkretisiert werden, z. B. durch 

Absichtserklärung, um genaue Aussage über die Anschlussrate und die Lage der 

Wärmeabnehmer zu erhalten und so ggf. Einsparungen im Wärmeleitungsbau zu 

erhalten.    

Auf Grundlage der Datenerhebung und dem damit angenommen Wärmebedarf der 

Privathaushalte der drei Ortschaften Günthersleben, Wechmar und Schwabhausen  

und den Angeboten für eine BGA inkl. möglicher Satelliten-BHKW wurde mit Hilfe der 

Programme RDesign (/ZAER01/) und WDesign (/ZAEW05/) die jeweiligen 
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Kesselgrößen dimensioniert und können den Tab. 5-3, 5-4 und 5-5  entnommen 

werden.  

 

Tab. 5-3 Thermische Kesselleistung bzgl. verschiedener Anschlussraten für Variante 1 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

BGA-BHKW  

(nicht für Wärmenetz) 
921 kW 

Holzhackschnitzelkessel 2,50 MW 3,70 MW 4,90 MW 

Erdgaskessel 3,60 MW 5,60 MW 7,30 MW 

 

 

Tab. 5-4 Thermische Kesselleistung bzgl. Anschlussraten für Variante 2 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

BGA-BHKW 

(nicht für Wärmenetz) 
424 kW 

Satelliten-BHKW 
290 kW (Gü-We) 

290 kW (Schwab) 

Holzhackschnitzel-

kessel 

2,10 MW (Gü-We) 

0,50 MW (Schwab) 

3,00 MW (Gü-We) 

0,76 MW (Schwab) 

3,90 MW (Gü-We) 

1,00 MW (Schwab) 

Erdgaskessel 
3,10 MW (Gü-We) 

0,70 MW (Schwab) 

4,50 MW (Gü-We) 

1,20 MW (Schwab) 

5,90 MW (Gü-We) 

1,50 MW (Schwab) 
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Tab. 5-5 Thermische Kesselleistung bzgl. Anschlussraten für Variante 3 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

BGA-BHKW 

(nicht für Wärmenetz) 
290 kW 

Satelliten-BHKW 

220 kW (Gü) 

290 kW (We) 

220 kW (Schwab) 

Holzhackschnitzel-

kessel 

0,90 MW (Gü) 

1,10 MW (We) 

0,50 MW (Schwab) 

1,40 MW (Gü) 

1,60 MW (We) 

0,79 MW (Schwab) 

1,80 MW (Gü) 

2,10 MW (We) 

1,00 MW (Schwab) 

Erdgaskessel 

1,30 MW (Gü) 

1,60 MW (We) 

0,80 MW (Schwab) 

2,00 MW (Gü) 

2,40 MW (We) 

1,20 MW (Schwab) 

2,60 MW (Gü) 

3,20 MW (We) 

1,60 MW (Schwab) 

 

Dabei wurde jeweils das BHKW bzw. Satelliten-BHKW als sog. Grundlastkessel 

verwendet, d. h. dieses speist über das gesamte Jahr Wärme in das Wärmenetz ein. 

Basierend auf der Wärmemenge von diesem BHKW wurde ein 

Holzhackschnitzelkessel als sog. erster Spitzenlastkessel dimensioniert. Schließlich 

wurde für Tage mit einem sehr hohen Wärmebedarf (Winter) ein sog. zweiter 

Spitzenlastkessel auf Erdgasbasis ausgelegt. Da das Wärmenetz aus überwiegend 

biomassebasierten Wärmequellen gespeist werden soll, wurden mind. 75% des 

Wärmebedarfs über den Holzhackschnitzelkessel und das Biogas-BHKW abgedeckt. 

Natürlich ist es auch möglich diesen Biomasseanteil zu steigern, indem man den 

Erdgaskessel durch einen weiteren Holzhackschnitzelkessel austauscht bzw. die 

Kesselgrößen und die Spitzen im Wärmebedarf durch den Einsatz eines 

Pufferspeichers optimiert. Für die Variante 1 und einer Anschlussrate von 75% 

verdeutlicht diese Vorgehensweise der Kesselauslegung Abb. 5-4 . 
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Erdgas GasÖl-Kessel Kessel [kW_th] Leistung: 2379 kW_th von verfügbaren 2400
kW_th; Energieanteil: 24,47% von geliefert

Holzhackschnitzel Feststoff-Kessel Kessel [kW_th] Leistung: 1600 kW_th;
Energieanteil: 59,4% von geliefert

Biogas BHKW BHKW [kW_th] Leistung: 290 kW_th; Energieanteil: 16,12% von
geliefert

 

Abb. 5-4 Geordnete Jahresdauerlinie inkl. Kesseldimensionierung für die Variante 3, den Ort 
Wechmar und einer Anschlussrate von 75% 

 

Die geordnete Jahresdauerlinie zeichnet den Wärmeverbrauch der Wohnobjekte 

geordnet über das gesamte Jahr (8.760 Stunden) auf, beginnend beim höchsten 

Wärmebedarf (kältester Tag im Jahr) und endend beim geringsten Wärmebedarf 

(wärmste Tag im Jahr), an dem voraussichtlich nur etwas Warmwasser benötigt wird.  

 

Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen soll lediglich das Thüringer Förderprogramm 

für Wärme- und Biogasleitungen betrachtet werden (vgl. Kapitel 6.2.2 ). Das bedeutet, 

dass außer für das Wärmenetz keine weiteren Fördermöglichkeiten mit einkalkuliert 

werden (z. B. Förderung der Holzhackschnitzelkessel im Rahmen des KfW Programms 

„Erneuerbare Energien“). Da das Wärmenetz und die Biokonversions- bzw. 

Erdgasanlagen im Eigentum und Betrieb einer zukünftigen sog. Bürgergenossenschaft 

liegen soll, wird entsprechend dem Thüringer Förderprogramm für Wärme- und 

Biogasleitungen ein Förderquote von 35% zu Grunde gelegt. Entsprechend der De-

minimis Regelung ist diese Förderung auf max. 200.000 € begrenzt (vgl. Kapitel 

6.2.2), was zur Folge hat, dass in allen Varianten die Förderquoten nicht voll 

ausgeschöpft werden können. Da keine weiteren Fördermittel im Rahmen der 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nach VDI 2067 in diese Machbarkeitsstudie 
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einbezogen werden, wird der De-minimis Höchstbetrag voll ausgeschöpft. Sobald 

weitere Fördermittel, die ebenfalls dieser De-minimis Verordnung unterliegen, 

beantragt und genehmigt werden, muss die Forderung der Wärme- und Biogasleitung 

gekürzt werden bzw. können die zusätzlichen Fördermittel nicht in Anspruch 

genommen werden.  Da in allen Varianten und Szenarien schon allein durch die 

Kosten der Wärmenetze der max. Förderbeitrag von 200.000 € ausgeschöpft wird, ist 

in den Varianten 2 und 3 keine Förderung der Biogasleitung berücksichtigt worden 

(vgl. Anhang Tab. 9-7 bis Tab. 9-9 ).   

Hinzu kommt, dass in der VDI 2067 „Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen“  

die Möglichkeit besteht den Einfluss von möglichen Preisentwicklungen für z. B. 

Holzhackschnitzel, Investitionsgüter oder Personalkosten, mit zu berücksichtigen (vgl. 

Kapitel 7.1 ). Somit findet die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit und ohne 

Preissteigerungsraten statt. 

Fasst man alle untersuchten Bereiche zusammen, ergeben sich nach Tab. 5-6 

folgende Varianten und Szenarien, die im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie näher 

untersucht wurden. 

 

Tab. 5-6 Zusammenfassung betrachteter Varianten und Szenarien 

Variante Standort 
1 

 (1 Wärmenetz) 

2  

(2 Wärmenetze für  

Gü-We + Schwab) 

3  

(3 Wärmenetze für 

Gü, We und Schwab) 

Szenario 

Anschlussrate 
50% 75% 100% 

Förderquote 35% 

Preissteigerungsraten ohne mit 

 

Somit wurden insgesamt 18 Möglichkeiten für das Bioenergiedorf Gü-We-Schwab 

näher betrachtet und mit herkömmlichen Heizungskesseln auf Heizöl- bzw. 

Erdgasbasis verglichen. 
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6 Rechtliche Rahmenbedingungen 

6.1 Immissionsschutz 

6.1.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Das „Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz – BImSchG)“ /BIMG07/ wurde zuletzt im Jahr 2002 neu 

gefasst und im August 2009 geändert. Nach Tab. 6-1 wurden zum BImSchG diverse 

Verordnungen zur Durchführung sowie Verwaltungsvorschriften erlassen, von denen 

die nachfolgenden für Feuerungsanlagen von besonderer Bedeutung sind: 

Tab. 6-1 Verwaltungsvorschriften für Feuerungsanlagen nach /BIMG07/ 

Verordnung Bezeichnung Inhalt 

1. BImSchV 
Verordnung über 

Kleinfeuerungsanlagen 

Anforderung an Feuerungsanlagen, die 

nicht genehmigungsbedürftig sind 

4. BImSchV 

Verordnung über 

genehmigungsbedürftige 

Anlagen 

Beschreibung der Anlagen, die 

genehmigungspflichtig sind 

9. BImSchV 
Grundsätze des 

Genehmigungsverfahren 

Regelungen über die Durchführung von 

Genehmigungsverfahren sowie 

Anforderungen an die Antragsunterlagen 

13. BImSchV 
Verordnung über 

Großfeuerungsanlagen 
Anforderung an Großfeuerungsanlagen 

17. BImSchV 
Verordnung über  

Verbrennung von Abfällen 

Anforderung an Feuerungsanlagen zur 

Verbrennung von Abfällen 

TA Luft 
Technische Anleitung zur 

Reinhaltung der Luft 

Festlegung von Immissionswerten für 

bestimmte Luftschadstoffe und von 

Emissionsgrenzwerten für 

genehmigungspflichtige Anlagen 
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Ob die Errichtung und der Betrieb von Bioenergieanlagen einer 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedarf, ist abhängig von der 

Feuerungswärmeleistung und von der Brennstoffart. 

Die Heizzentrale bzw. die verschiedenen Heizhäuser in den Ortsteilen Günthersleben, 

Wechmar und Schwabhausen (vgl. Kapitel 5 ), die das Wärmenetz bzw. die 

Wärmenetze in den Ortschaften mit Wärme versorgen sollen, bestehen aus einem 

BHKW auf Biogasbasis, einem Kessel auf der Basis von naturbelassenen 

Holzhackschnitzel und einem Erdgaskessel. Für diese drei Brennstoffe sind in Tab. 6-2 

die erforderlichen Regelungen nach /4BIMV07/ zusammengetragen. 

 

Tab. 6-2 Regelung der 4.BImSchV 

Brennstoff 

Zuordnung 

nach 

Anhang 

zur 

4.BImSchV 

Genehmigungspflicht 

Feuerungswärmeleistung 

Geplante Rahmen 

Feuerungswärmeleistung* 

der betrachteten 

Varianten und Szenarien 

(siehe Kapitel 5) 

Naturbelassenes 

Holz 
1.2 a 1 MW - 50 MW 500 kW - 4.900 kW 

Biogas 1.4 c 1 MW - 50 MW 500 kW - 2.145 kW 

Naturbelassenes 

Erdgas 
1.2 c 20 MW - 50 MW 700 kW - 7.300 kW 

*) Feuerungswärmeleistung berechnet sich aus Quotient Elektrische Leistung / 

Elektrischer Wirkungsgrad bzw. dem Quotienten Thermische Leistung / Thermischer 

Wirkungsgrad 

 

Nun ist klärungsbedürftig, ab wann eine gemeinsame Anlage, die aus drei 

Einzelanlagen besteht und bei der die jeweiligen Mengenschwellen der Einzelanlagen 

für die Genehmigungsbedürftigkeit unterschritten werden, genehmigungsbedürftig ist. 

Hierfür soll eine Quotientenregelung angewandt werden, d. h. die Anlagen werden 

anteilig zu ihrer jeweiligen Genehmigungsgrenze (Schwelle) betrachtet und nach Gl. 3 
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berechnet: 

 

Igesamt = IFWL1 / ISchwelle1 + IFWL2 / ISchwelle2  + IFWL3 / ISchwelle3  (Gl. 3)  

  

 Igesamt  = Genehmigungsschwelle  

    < 1: nicht genehmigungsbedürftig 

    = 1: genehmigungsbedürftig 

 IFWL1  = Feuerungswärmeleistung BHKW 

 IFWL2  = Feuerungswärmeleistung Holzhackschnitzelkessel 

 IFWL3  = Feuerungswärmeleistung Erdgaskessel 

 ISchwelle1  =   Schwellenwert Feuerungswärmeleistung Biogas 

 ISchwelle2  =   Schwellenwert Feuerungswärmeleistung Holz 

 ISchwelle3  =   Schwellenwert Feuerungswärmeleistung Erdgas 

 

Auf Grund der Datenmenge für die drei Varianten bzgl. des Standortes bzw. die drei 

Szenarien bzgl. der Anschlussrate wird an dieser Stelle auf den Anhang verwiesen, wo 

für alle betrachteten Möglichkeiten die Genehmigungsbedürftigkeit entsprechend 

BImSchG aufgelistet sind (vgl. Anhang Tab. 9-4 bis Tab. 9-6 ). Bei fast allen Varianten 

und Szenarien sind die Feuerungsanlagen nach 4. BImSchV genehmigungsbedürftig. 

Im Rahmen einer Planung sollte darauf eingegangen werden, indem neben den für 

eine Genehmigung nach 4. BImSchV anfallenden Kosten auch ausreichend Zeit (bis zu 

6 Monate) für eben diese einkalkuliert werden. 

 

6.1.2 1. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung 

Die 1.BImSchV /1BIMV03/ regelt die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die 

keiner Genehmigung nach BImSchG bedürfen. Die Anforderungen der 1.BImSchV für 

naturbelassenes stückiges Holz zeigt Tab. 6-3. 
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Tab. 6-3 Emissionsgrenzwerte nach der 1.BImSchV für naturbelassenes stückiges Holz 

Nennwärmeleistung Sauerstoffbezugswert Staub CO 

> 15- = 50 kW 13% 4,00 g/Nm³ 

> 50- = 150 kW 13% 2,00 g/Nm³ 

> 150- = 500 kW 13% 1,00 g/Nm³ 

> 500- = < 1.000 kW 13% 

0,15 g/Nm³ 

0,50 g/Nm³ 

 

Die Emissionsmessungen werden vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger 

durchgeführt und sind bei Neuerrichtung und bei wesentlichen Änderungen innerhalb 

von vier Wochen nach Inbetriebnahme vorzunehmen. Die Messungen sind im 

ungestörten Betriebszustand bei Nennwärmeleistung (ersatzweise bei der höchsten 

einstellbaren Wärmeleistung) durchzuführen. Bei Biomassefeuerungsanlagen mit nicht 

ausreichend bemessenem Wärmespeicher erfolgt die Messung im Teillastbetrieb. Im 

laufenden Betrieb sind die Emissionen einmal jährlich durch wiederkehrende 

Messungen zu überwachen. 

Für die 1. BImSchV steht eine Novellierung an, die im Bundestag bereits beschlossen 

wurde, derzeit aber im Bundesrat noch behandelt wird. Zum jetzigen Kenntnisstand 

werden neben Neuerungen in für den Betrieb von Feuerungsanlagen zugelassenen 

Brennstofflisten und dem Herabsetzen der Nennwärmeleistungsgrenze von 15 kW auf 

4 kW, voraussichtlich auch die Emissionsgrenzwerte für naturbelassenens stückiges 

Holz verschärft. Tab. 6-4 zeigt, dass für die Einhaltung der neuen 

Emissionsgrenzwerte das Datum der Inbetriebnahme der Feuerungsanlage 

entscheidend ist. 
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Tab. 6-4 Emissionsgrenzwerte für naturbelassenes stückiges Holz nach Novellierung 1. 

BImSchV /N1BIMV09/ 

Stufe 1 

(Inbetriebnahme nach 

Inkrafttreten der 

Novellierung) 

Stufe 2 

(Inbetriebnahme nach 

31.12.2014) 

Nennwärme-

leistung 

Sauerstoff-

bezugswert 

Staub CO Staub CO 

> 4- = 50 kW 13% 

> 50- = 150 

kW 
13% 

> 150- = 500 

kW 
13% 

1,00g/Nm³ 

> 500- = < 

1.000 kW 
13% 

0,10g/Nm³ 

0,50g/Nm³ 

0,02g/Nm³ 0,40g/Nm³ 

 

Für Feuerungsanlagen, die vor dem Inkrafttreten der Novellierung der 1.BImSchV in 

Betrieb gegangen sind, gibt es Übergangsregelungen (vgl. Tab. 6-5 ).  

 

Tab. 6-5 Übergangsregelung für Feuerungsanlagen, die nach dem 01.01.2005 errichtet werden 

Zeitpunkt der Errichtung 
Zeitpunkt der Einhaltung der Grenzwerte  

der Stufe 1 

Vom 01.01.2005 bis Inkrafttreten der 

Novellierung 1.BImSchV 
01.01.2025 

Nach Inkrafttreten der Novellierung 

1.BImSchV 
sofort 
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Da zum jetzigen Kenntnisstand noch ungewiss ist, ab wann und in welcher Form die 

Novellierung der 1. BImSchV in Kraft treten wird, empfehlen wir an dieser Stelle, 

spätestens in der Planungsphase eines möglichen Heizhauses auf Basis von 

Holzhackschnitzeln und Erdgas den Stand der Novellierung in Erfahrung zu bringen. 

Angebote zu Kesseln sollten bereits die strengeren Emissionsgrenzwerte garantieren. 
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6.1.3 4. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung / TA Lu ft 

Die Betreiber genehmigungspflichtiger Anlagen müssen die in §5 BImSchG /BIMG07/ 

genannten Grundpflichten erfüllen. Danach sind die Anlagen so zu errichten und zu 

betrieben, dass: 

 

- schädliche Umwelteinwirkungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 

nicht hervorgerufen werden können 

- Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen getroffen wird, insbesondere 

durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen 

- Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu 

verwertende Abfälle beseitigt werden 

- Energie sparsam und effizient verwendet wird 

 

Bei Neuerrichtung sowie bei wesentlichen Änderungen von Feuerungsanlagen wird im 

Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens geprüft, ob diese 

Betreiberpflichten erfüllt werden. Dieses Genehmigungsverfahren ist daher 

grundsätzlich vor der Errichtung oder der wesentlichen Änderung der Anlage 

durchzuführen. 

Der Ablauf des Genehmigungsverfahrens ergibt sich aus den Vorgaben des BImSchG 

sowie insbesondere aus der 9. BImSchV /9BIMV07/, in der die Grundsätze des 

Genehmigungsverfahrens geregelt sind. 

Nach §1 Abs. 2 der 4. BImSchV erstreckt sich das Genehmigungsverfahren auf alle 

vorgesehenen Anlagenteile und Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind, 

und alle Nebeneinrichtungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten in 

einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang stehen. 

Die Anforderungen zur Luftreinhaltung beim Betrieb von immissionsschutzrechtlichen 

genehmigungsbedürftigen Feuerungsanlagen ergeben sich aus der „Technischen 

Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ /TALU02/. Dort sind Emissionsgrenzwerte bzgl. 

Staub, Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), Gesamtkohlenstoff (Ges.-C), Salzsäure 

HCl), Schwefeldioxid (SO2) und Dioxin/Furanen festgelegt. Für Naturbelassenes Holz 
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verdeutlicht dies exemplarisch Tab. 6-6. 

 

Tab. 6-6 Emissionsgrenzwerte für Biomasse-Feuerungsanlagen für Naturbelassenes Holz nach 
/TALU02/ 

FWL O2-Bezug Staub CO NOX
a Ges.-C HCl SO2 Dioxin/Furane 

MW % mg/Nm³ Nm/Nm³ 

1-<2,5 100 

2,5-<5 50 

5-<50 

11 

20 

150b 250 10 - - - 

a) angegeben als Stickstoffdioxid (NO2) 

b) bis 2,5 MW FWL gilt der Emissionswert nur bei Betrieb mit Nennlast 
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6.2 Energiewirtschaftsgesetz 

 

Gemäß §4 des „Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 

(Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) /ENWG08/ ist für die Energieversorgung anderer 

eine Genehmigung erforderlich. Davon ausgenommen ist die Erzeugung von 

elektrischer Energie zur Deckung des Eigenbedarfs oder zur Einspeisung in das Netz 

eines Energieversorgungsunternehmens, wobei jedoch im Zweitgenannten Fall eine 

Abstimmung mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen zu empfehlen ist. 

Wärmeleitungen sind im Gegensatz zu Biogasleitungen nicht von dieser Regelung 

betroffen. Diese Genehmigung erfolgt gesondert neben den Verfahren nach BImSchG. 

Zuständig in Thüringen ist das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und 

Arbeit (TMWTA). Für das Verfahren existieren bis dato noch keine speziellen 

gesetzlichen Vorschriften bzw. Antragsunterlagen. Daher empfiehlt sich zunächst ein 

Gespräch mit dem TMWTA zur Vorstellung des Vorhabens und zur Abstimmung der 

einzureichenden Unterlagen. Es sollten Kosten von 500 bis 2.500 € für solch eine 

Genehmigung einkalkuliert werden. Auf Erteilung einer Genehmigung besteht gemäß 

§4, Abs. 2 EnWG grundsätzlich ein Anspruch. Die Genehmigung darf nur dann versagt 

werden, wenn die vorgesehene Energieversorgung Dritter mit der Zielrichtung des 

EnWG nicht vereinbar wäre. 

Bei derzeitiger Lesart des Gesetzestextes bedeutet dies für das Bioenergiedorf Gü-

We-Schwab, dass sobald das in der BGA erzeugte Biogas an eine andere natürliche 

oder juristische Person (GmbH, GbR etc.) verkauft wird, eine Genehmigung nach 

EnWG erforderlich ist. Da aber alle geplanten Energieanlagen inkl. der Biogasleitungen 

in Variante 2 und 3 im Eigentum und Betrieb der zukünftigen Bürgergenossenschaft 

liegen sollen, findet kein Gasverkauf statt. Somit wäre eine Genehmigung nach EnWG 

nicht erforderlich. Für letztendliche Planungssicherheit ist es ratsam, den Kontakt zum 

TMWTA zu suchen und das Projekt Bioenergiedorf Gü-We-Schwab vorzustellen. 



 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
 

Machbarkeitsstudie   
Bioenergiedorf Günthersleben-Wechmar-Schwabhausen 

56 

6.3 Förderprogramme 

6.3.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz 

 
Das EEG regelt nach /EEG09/ den vorrangigen Anschluss bzw. Abnahme von Anlagen 

zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien sowie die Übertragung und die 

Vergütung dieses Stroms durch die Netzbetreiber.  

Die Einspeisevergütung richtet sich nach der eingespeisten elektrischen Leistung, der 

Betriebsweise der entsprechenden Anlage und aufgrund der jährlichen Degression von 

einem Prozent nach dem Jahr der Inbetriebnahme. Die Vergütungssätze für 

gasförmige Biomasse (Biogas) für das Jahr 2009 sind im Folgenden tabellarisch 

dargestellt (vgl.  Tab. 6-7). 

 

Tab. 6-7 Vergütung für gasförmige Biomasse in ct/kWh, Inbetriebnahmejahr 2009 

 bis 150 kW 150-500 kW 0,5-5 MW 
Grundvergütung 11,67 9,18 8,25 
NaWaRo1 -Bonus 7 7 4 

Gülle-Bonus 4 1 - 
Landschaftspflege-Bonus 2 2 - 

Technologie-Bonus 2 2 2 
Immissionsschutz-Bonus 1 1 - 

KWK -Bonus 3 3 3 
 

 

Da nach Tab. 6-7 die Einspeisevergütung nach EEG 2009 entscheidend von der 

Anlagenleistung abhängig ist, besteht im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie 

Klärungsbedarf bzgl. der Satelitten-BHKW. Nach §19 Abs. 1 Nr. 1 /EEG09/ werden 

Anlagen zusammengefasst, die u. a. „in unmittelbar räumlicher Nähe“ sich befinden. 

Diese Formulierung ist bis dato nicht endgültig geklärt. Auf Grund der großen 

Entfernung der Satelliten-BHKW in den Varianten 2 und 3 (vgl. Kapitel 5 ) im geplanten 

Bioenergiedorf Gü-We-Schwab wird im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie davon 

ausgegangen, dass alle BHKW einzeln vergütet werden und nicht für die Vergütung 

nach EEG 2009 zusammengefasst werden. Dies sollte im Nachgang zu dieser 

Machbarkeitsstudie mit dem örtlichen Energieversorger bzw. EEG-Clearingstelle 

abgestimmt werden. 
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Für die Gewährung des Gülle-, des Landschaftspflege- und des KWK-Bonus ist ein 

Umweltgutachten erforderlich. Des Weiteren wird bei einer Kombination von NaWaRo 

oder Gülle mit so genannten rein pflanzlichen Nebenprodukten im Sinne der Positivliste 

Nummer V Anhang 2 (NaWaRo-Bonus) des EEG 2009 ein Umweltgutachten benötigt. 

Der Gülle-Bonus kann nur in Anspruch genommen werden, wenn jederzeit mindestens 

30 Masseprozent Gülle eingesetzt werden, und der Landschaftspflege-Bonus nur bei 

überwiegendem Einsatz (> 50 %) von Landschaftspflegematerial. Die beiden Boni sind 

an den NaWaRo-Bonus gekoppelt. Der Technologie-Bonus fördert die 

Gasaufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität und innovative Anlagentechniken, wie 

z. B. ORC-Anlagen oder Stirling-Motoren. Der Immissionsschutz-Bonus wird für Strom 

aus nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftigen 

Biogasanlagen gewährt, die einen Formaldehydgrenzwert von 40 mg/Nm³ (bei 11 % 

Sauerstoff) nicht überschreiten. Ab einer elektrischen Leistung von 5 MW ist die 

Nutzung der anfallenden Abwärme Pflicht. Hierfür gibt es im Gesetz eine sog. Positiv- 

und Negativliste (vgl.  Tab. 6-8). Der KWK-Bonus wird nur dann gewährt, wenn die 

Wärmenutzung nicht Bestandteil der Negativliste ist, sondern in der Positivliste 

enthalten ist oder nachweislich fossile Energien ersetzt werden wodurch nachweislich 

Mehrkosten in Höhe von 100 € je kW Wärmeleistung entstanden sind. 
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Tab. 6-8 Positiv-/Negativliste zum KWK-Bonus nach /EEG09/ 

Positivliste Negativliste 
Beheizung, Warmwasserbereitstellung 
oder Kühlung von Gebäuden nach §1 Abs. 
1 Nr. 1 der EnEV bis zu Wärmeeinsatz von 
200 kW pro m² Nutzfläche und Jahr 

Beheizung von Gebäuden, die nach § 1 
Abs. 2 EnEV nicht Gegenstand der 
Verordnung sind: mit Ausnahme sie 
stehen auf der Positivliste 

Wärmeeinspeisung in ein Netz > 400 m 
und Verluste durch Wärmeverteilung/-
übergabe max. 25 % des 
Nutzwärmebedarfs der Kunden 

Abwärmenutzung aus Biomasseanlagen 
zur Verstromung, insbesondere Organic-
Rankine- und Kalina-Cycle-Prozesse 

Prozesswärme für industrielle Prozesse 
gemäß Nr. 2 bis 6, 7.2 bis 7.3 und 10.1 bis 
10.10 der 4. BImSchV sowie der 
Herstellung von Holzpellets zur 
Brennstoffnutzung 

Wärmenutzung aus Biomasseanlagen, die 
fossile Brennstoffe beispielsweise für den 
Wärmeeigenbedarf einsetzen 

Beheizung von Betriebsgebäuden für die 
Geflügelaufzucht falls nachweislich fossile 
Energien eingespart werden   
Beheizung von Tierställen:                                
- Geflügelmast: max. 0,65 kWh/Tier                  
- Sauenhaltung: max. 150 kWh/Tier und 
Jahr   und 7,5 kWh/Ferkel                                           
- Ferkelaufzucht: max. 4,2 kWh/Ferkel              
- Schweinemast: max. 4,3 kWh/Schwein   
Beheizung von Unterglasanlagen zur 
Aufzucht/Vermehrung von Pflanzen, wenn 
nachweislich fossile Energien eingespart 
werden   
Prozesswärme zur Aufbereitung von 
Gärresten zur Düngemittelherstellung   

 

6.3.2 Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 

 
Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) /KWK08/ regelt die Abnahme und 

Vergütung von Strom aus der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sowie die Zuschläge für 

den Neubau und Ausbau von Wärmenetzen (vgl. Tab. 6-9 ). Bei KWK-Anlagen die 

Strom einspeisen der nach EEG vergütet wird und ein Wärmenetz versorgen fällt der 

KWK-Strom im Gegensatz zum Wärmenetz nicht in den Anwendungsbereich des 

KWKG.  

Für die Bearbeitung der Anträge und die Ausstellung der Zulassungsbescheide ist das 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verantwortlich. Die Auszahlung 

erfolgt über den zuständigen Stromnetzbetreiber.  
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Der Antrag wird nach Inbetriebnahme des neu- oder ausgebauten Wärmenetzes, 

jedoch spätestens bis zum 28. Februar des Folgejahres vom Wärmenetzbetreiber 

gestellt.  

 

Tab. 6-9 Förderung Wärmeleitung nach /KWKG08/ 

Förderberechtigt Förderung Bedingung 

Wärmenetzbetreiber 

1 €/mTrasse   je mm 
Innendurchmesser;                
max. 5 Mio. € bzw. 20 % der 
Investitionskosten 

mind. 60 % aus KWK; über 
Grundstücksgrenze gehend; 
mind. 1 Abnehmer der nicht 
Eigentümer KWK-Anlage; 
Anschlussmöglichkeit weiterer 
Abnehmer 

 

Gefördert werden die Leitungen von der KWK-Anlage bis zur Hausübergabestation. 

Das Wärmenetz muss bis spätestens 31.12.2020 in Betrieb genommen werden und zu 

mehr als 50 % bei Inbetriebnahme und zu mindestens 60 % bei Endausbau mit Wärme 

aus KWK-Anlagen gespeiste werden. Des Weiteren muss das Netz über die 

Grundstücksgrenze hinausgehen und mindestens einen Abnehmer versorgen, der 

nicht Eigentümer oder Betreiber der KWK-Anlage ist sowie den Anschluss einer 

unbestimmten Anzahl von Abnehmern ermöglichen. Die Förderung beträgt maximal 20 

% der ansatzfähigen Investitionskosten und ist auf 5 Mio. Euro begrenzt.  

Für Wärmenetze die nicht nach dem KWKG gefördert werden kann bei der KfW-

Förderbank eine Förderung beantragt werden, ansonsten ist eine Zusatzförderung 

möglich solange die entsprechenden Förderbedingungen eingehalten werden (vgl. 

Kapitel 6.3.3 ). 

 

6.3.3 Marktanreizprogramm 

 
Aus dem Marktanreizprogramm werden im Rahmen der Klimaschutzinitiative des 

Bundesumweltministeriums Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien mit 

Investitionszuschüssen (BAFA), zinsgünstigen Darlehen (KfW) und 

Tilgungszuschüssen (KfW) gefördert. Im Fokus stehen dabei unter anderem Anlagen 

zur Verfeuerung fester Biomasse, Wärmenetze, die aus erneuerbaren Energien 

gespeist werden und Biogasleitungen. 
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Ansprechpartner für kleine Biomasseanlagen bis 100 kW ist das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die Nahwärmenetzförderung des BAFA findet 

im Rahmen des KWKG statt (vgl. Kapitel 6.3.2 ).  

Anlagen zur Verfeuerung von fester Biomasse über 100 kW zur thermischen Nutzung 

und Wärmenetze außerhalb des KWKG werden von der KfW Förderbank im Rahmen 

des Programms Erneuerbare Energien Premium gefördert. Antragsberechtigt sind 

natürliche Personen und gemeinnützige Antragsteller, sofern sie die erzeugte Wärme 

ausschließlich für den Eigenbedarf nutzen und Kommunen sowie kommunale 

Gebietskörperschaften soweit sie das Vorhaben unter Hinweis der Förderung 

öffentlichkeitswirksam vorstellen. Die Antragsstellung muss vor dem Beginn des 

Vorhabens erfolgen.  

Nach /KFW09/ werden Anlagen zur Verfeuerung mit Biomasse gemäß den in der Tab. 

6-10 angeführten Bedingungen gefördert. 

 

Tab. 6-10 Förderung durch KfW-Förderbank für feste Biomasseanlagen 

Gegenstand der Förderung Höhe der Förderung Bedingung 

Biomasseanlage über 100 kW 20 €/kW max. 50.000 € je 
Einzelanlage 

Pufferspeicher 10 €/kW mind. 30 l/kW 
Speichervolumen 

niedrige Staubemission 20 €/kW max. 15 mg/m³ Staub 
 

Die Gesamthöchstförderung beträgt 100.000 € je Anlage. Anlagen zwischen 100 kW 

und 2.000 kW zur KWK-Nutzung werden mit 40 € pro kW gefördert. Im Bereich der 

Wärmenetze wird die Errichtung und Erweiterung gefördert, sofern das Wärmenetz zu 

mindestens 50 % aus erneuerbaren Energien gespeist wird und ein Mindestwärme-

absatz von 500 kWh pro Jahr und Trassenmeter im Mittel über das gesamte Netz 

nachgewiesen wird (Tab. 6-11).  

 

Tab. 6-11 Förderung durch KfW-Förderbank für Wärmeleitungen 

 Höhe der Förderung Bedingung 

bei Ersterschließung 60 €/mTrasse 

sonst 80 €/mTrasse 

mind. 500 kWh/a*mTrasse; mind. 7 Jahre 
Betrieb, max. 1 Mio. € bzw. 500.000 € bei 

3 MWh/a*mTrasse 

bei Vergütung nach 
KWKG 20 €/mTrasse max. 1 Mio. € 

Hausübergabestation 1.800 € kein Anschlusszwang; je Übergabestation 
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Die Förderung erfolgt in Form von Tilgungszuschüssen wobei der Förderhöchstbetrag 

1 Mio. € beträgt. Bei einem Wärmeabsatz über 3 MWh pro Jahr und Trassenmeter 

verringert sich die Förderung auf 50 % des Förderhöchstbetrages. Für Wärmenetze die 

eine Vergütung nach KWKG erhalten, beträgt die Förderung 20 € je Trassenmeter, 

maximal jedoch 1 Mio. €. Soweit die Förderung nach dem KWKG abgelehnt oder 

gekürzt wurde kann die Förderung zu den in der obigen Tab. 6-7 genannten 

Konditionen gewährt werden, jedoch nur bis zum Förderhöchstbetrag. Zu den 

förderfähigen Investitionskosten gehören auch die Hausübergabestationen, für die zum 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes ein verbindlicher Abschlussvertrag 

vorliegen muss und kein Anschlusszwang bestehen darf. Der Tilgungszuschuss 

beträgt 1.800 € je Hausübergabestation. 

Die Anlagen müssen sieben Jahre entsprechend den Förderbedingungen betrieben 

werden.  

Für Biogasleitungen kann ein Tilgungszuschuss bis zu 30 % der 

Nettoinvestitionskosten gewährt werden, sofern das Biogas unaufbereitet ist und einer 

KWK-Nutzung oder der Aufbereitung auf Erdgasqualität zugeführt wird. Die Länge der 

Biogasleitung muss mindestens 300 m Luftlinie betragen. In der Regel beträgt der 

Förderhöchstbetrag 10 Mio. €, wobei die Biogasleitung mindestens sieben Jahre 

entsprechend den Förderbedingungen betrieben werden muss. Die Förderung fällt 

unter die De-minimis-Beihilfenregelung, d. h. das der entsprechende Förderberechtigte 

in dem laufenden Jahr sowie den letzten beiden Kalenderjahren eine Summe von 

200.000 € an De-minimis-Beihilfen nicht überschreiten darf. Bei Überschreitung wird 

die Förderung entsprechend gekürzt. 

 

6.3.4 Thüringer Landesförderprogramm Wärme- und Bio gasleitungen 

 
Das Land Thüringen fördert im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und 

Küstenschutz (GAK) - Rahmenplan Teil A: „Integrierte ländliche Entwicklung“ die 

dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Energien (Nahwärme- und Biogasleitungen).  

Nach /TMLNU08/ sind Biogas- und Wärmeleitungen mit mindestens 500 kWh je Jahr 

und Trassenmeter bei maximal 30 Prozent Verlusten und einer Laufzeit von 

mindestens 12 Jahren förderfähig (vgl.  Tab. 6-12)  
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Tab. 6-12 Thüringer Landesförderprogramm für Biogas- und Wärmeleitungen nach 
/TMLNU08/ 

Förderberechtigt Höhe der Förderung Bedingung 
Gemeinden, 

Gemeindeverbände 65% 

natürl. u. juristische 
Personen, Personen-

gesellschaften 
35% 

- mind. 500 kWh/a*mTrasse 
- bei max. 30 % Verlust 
- weniger als 10.000 Einwohner 
-  Mindestinvest.-volumen 7.500 € 
-  mind. 12 Jahre Betrieb 

 

Antragsberechtigt sind Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche Personen, 

Personengesellschaften, sowie juristische Personen des privaten Rechts. Der Antrag 

ist bis zum 31.10. des laufenden Jahres für das Folgejahr beim zuständigen Amt für 

Landentwicklung und Flurerneuerung (ALF) zu stellen. Gewährt werden Zuschüsse in 

Höhe von 65 % der Nettoinvestitionskosten bei Gemeinden und Gemeindeverbänden 

und 35 % der Investitionskosten bei natürlichen Personen, Personengesellschaften 

und juristischen Personen des privaten Rechts. Die Mehrwertsteuer wird nur gefördert, 

wenn der entsprechende Zuwendungsberechtigte nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. 

Des Weiteren gilt für Förderanträge von natürlichen Personen, Personengesellschaften 

und juristischen Personen des privaten Rechts die De-minimis-Beihilfe Regelung, d. h. 

das der entsprechende Zuwendungsberechtigte in dem laufenden Jahr sowie den 

letzten beiden Kalenderjahren eine Summe von 200.000 € an De-minimis-Beihilfen 

nicht überschreiten darf. Bei Überschreitung wird die Förderung entsprechend gekürzt. 

Die Förderrichtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 

(TMLNU) ist bis zum 31.12. 2009 gültig. Eine Fortführung dieser Förderrichtlinie ist 

derzeit in Bearbeitung. Voraussichtlich sollen die Förderbedingung aus 2009 fortgeführt 

werden. 
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7 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nach VDI 2067 

7.1 Grundlagen der VDI 2067 

 

Nach /VDI07/ behandelt die Richtlinie VDI 2067 die Berechnung der Wirtschaftlichkeit 

gebäudetechnischer Anlagen. Im Rahmen der VDI 2067 wird als übliches Verfahren 

die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach der Annuitätsmethode unter der 

Berücksichtigung von Ersatzbeschaffungen erläutert. Das Annuitätsverfahren gestattet 

es, einmalige Zahlungen bzw. Investitionen und laufende Zahlungen mit Hilfe des 

Annuitätsfaktors a während eines Betrachtungszeitraumes T zusammenzufassen. Die 

Berechnung der Kosten erfolgt in der Regel ohne Umsatzsteuer. 

Der Annuitätsfaktor wird nach Gl. 4 berechnet: 

 

 

1
)1(

-
-·

=
T

T

q
qq

a      (Gl. 4)  

 

 

a  =  Annuitätenfaktor 

q  =  Zinsfaktor 

T  =  Betrachtungszeitraum in Jahren 

 

 

Die Auszahlungen (Kosten) werden in einmalige Zahlungen und laufende Zahlungen 

unterteilt und nach Tab. 7-1 in folgende Gruppen zusammengefasst: 
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Tab. 7-1 Beispiele für Kostengruppen und Kostenarten 

Kapitalkosten Verbrauchsgebundene 

Kosten 

Betriebsgebundene 

Kosten 

Sonstige 

Kosten 

Anlagenkomponenten 

(z. B. Heizkessel) 

Bauliche Anlagen (z. 

B. Heizhaus) 

Maßnahmen zum 

Schall- und 

Wärmeschutz 

Anschlusskosten 

Instandsetzung 

Energiekosten 

Kosten für Hilfsenergie 

Kosten für 

Betriebsstoffe 

Bedienen 

Reinigen 

Warten 

Inspizieren 

Versicherungen 

Steuern 

Pacht 

 

 

Bei den kapitalgebundenen Kosten werden sowohl die Investitionskosten, als auch die 

Kosten für Instandsetzung und Erneuerung zusammengefasst. Die Annuitäten der 

kapitalgebundenen Auszahlungen, der verbrauchsgebundenen Auszahlungen, der 

betriebsgebundenen Auszahlungen und der sonstigen Auszahlungen werden nach 

/VDI07/ berechnet. 

Wird davon ausgegangen, dass während des Betrachtungszeitraumes sich bei den 

laufenden Kosten Preisänderungen ergeben, so sind diese Zahlungen entsprechend 

/VDI07/ zu berechnen. 

Einzahlungen (Erlöse) können projekt- und betreiberabhängig in gleicher Art wie die 

vorstehend dargestellten Auszahlungen entstehen. Einzahlungen können nach 

einzelnen Zahlungsarten, z. B. kapitalgebundene Einzahlungen usw., unterteilt werden 

oder als Gesamterlös zusammengefasst werden. 

Die Differenz aus der Einzahlungsannuität und der Summe der kapitalgebundenen, 

verbrauchsgebundenen, betriebsgebundenen und sonstigen Auszahlungsannuitäten 

ergibt die Gesamtannuität aller Zahlungen. Diese muss größer als 0 sein, damit die 

Anlage wirtschaftlich ist, d. h. die Annuität der Einzahlungen ist größer als die Annuität 

aller Ausgaben. Werden verschiedene Varianten oder Szenarien verglichen, ist 
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diejenige vorzuziehen, für die die größere Gesamtannuität errechnet wird. 

Da die Einzahlungen (Erlöse), also der Preis pro fü r die vom biomassebasierten 

Wärmenetz zu Verfügung gestellte Wärme in kWh, noch  nicht feststeht, werden 

die Wärmegestehungskosten berechnet.  Die Wärmegestehungskosten drücken aus, 

ab welchen Preis die gesamte Anlage kostenneutral arbeitet, d. h. weder Gewinn noch 

Verlust erwirtschaftet. Dafür wird die Gesamtannuität aller Zahlungen durch die 

verkaufbare Wärmemenge (ab Hausübergabestation) dividiert. Es ist dann die Variante 

zu empfehlen, bei der diese Wärmegestehungskosten am geringsten ausfallen. 

 

7.2 Getroffene Annahmen für die VDI 2067 

 
Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nach VDI 2067 wird ein Betrachtungszeitraum 

von 20 Jahren festgelegt, sowie ein Zinssatz von 5 %. Des Weiteren werden alle 

Investitionen und laufende Kosten, sowie mögliche Erlöse ohne Mehrwertsteuer 

(MWSt.) betrachtet. Als Inbetriebnahmejahr für alle Anlagenkomponenten wird 2011 zu 

Grunde gelegt. 

Um die Investitionskosten der biomassebasierten Heizungsanlage und der 

Biogasanlage berechnen zu können, wurden für die Erdgas- und 

Holzhackschnitzelkessel sowie für die Biogasanlage Angebote eingeholt. Die Firmen 

wurden zufällig ausgewählt und stellen keine Empfehlung von BIOBETH dar. In Tab. 7-

2 bis  7-4 sind die angeschriebenen Unternehmen tabellarisch aufgeführt. 

 

Tab. 7-2 Angebote für die  Erdgaskessel 

Angefragt Angebot erstellt 
Viessmann ja 

 

Tab. 7-3 Angebote für die Holzhackschnitzelkessel 

Angefragt Angebot erstellt 
juwi ja 

Gilles ja 
Binder GmbH kein Angebot 

MAWERA NL Zwickau kein Angebot 
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Tab. 7-4 Angebote für die Biogasanlage 

Angefragt Angebot erstellt 
juwi ja 

IB Franke ja 
IB Dr. Markert ja 

Schmack Biogas kein Angebot 

 

 

Für die Ermittlung der Investitionskosten wurden die einzelnen Angebote und die 

entsprechend gewonnenen Daten der verwendeten Programme WDesign und RDesign 

verwendet. Ein Überblick der zugrunde liegenden Daten bietet die nachfolgende Tab. 

7-5. 

 

Tab. 7-5 Datengrundlage Bioenergiedorf Gü-We-Schwab 

Anlagenkomponente Datengrundlage 
Wärmenetz juwi, Logstor und RDesign 
Heizhaus WDesign 

Erdgaskessel Viessmann und WDesign 
Holzkessel juwi, Gilles und WDesign 

Biogasanlage juwi, IB Franke, IB Dr. Markert und WDesign 
 
 
Für das Bioenergiedorf Gü-We-Schwab werden die Investitionskosten in Biogas, 

Wärmenetz und Heizhaus (Variante 2 und 3) bzw. Heizzentrale (Variante 1) unterteilt. 

Der Bereich Biogas beschreibt die BGA inkl. der BHKW. Das Wärmenetz wiederum 

wird in die Komponenten Wärmeleitungen  und Hausübergabestationen eingeteilt. Das 

Heizhaus bzw. die Heizzentrale besteht aus den Komponenten Satelliten-BHKW, 

Holzhackschnitzelkessel, Erdgaskessel und Sonstiges. Sonstiges  beinhaltet alle 

Investitionen, die zum Heizhaus gehören, aber nicht direkt einem Kessel zugeordnet 

werden können, wie z. B. Gebäude oder Schalt- und Steuerzentrale. 

Auf Grund der Datenmenge für die drei Varianten bzgl. des Standortes bzw. die drei 

Szenarien bzgl. der Anschlussrate wird an dieser Stelle auf den Anhang verwiesen, wo 

für alle betrachteten Möglichkeiten die angenommenen Investitionskosten für die 

weiteren Berechnungen aufgeführt sind (vgl. Anhang Tab. 9-7 bis Tab. 9-9 ). 

Zu beachten ist, dass ein Pufferspeicher nicht mit einkalkuliert wurde. Ein 

Pufferspeicher kann über einen gewissen Zeitraum je nach Dimensionierung gewisse 

Spitzen im Wärmebedarf ausgleichen. Dadurch können zwar auf der einen Seite der 
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Grundlastkessel auf Holzhackschnitzelbasis und Erdgaskessel geringer dimensioniert 

werden, auf der anderen Seite verursacht ein Pufferspeicher natürlich auch 

Investitionskosten. Diese fallen erfahrungsgemäß allerdings geringer aus, als der 

Effekt des Pufferspeichers. Im Rahmen einer Planung sollte unbedingt darauf geachtet 

werden, dass ein Pufferspeicher mit eingeplant wird. 

Des Weiteren ist anzumerken, dass nach /ZAE05/ die Preise für Kessel und alle 

sonstigen Anlagenkomponenten auf Kesselpreisen vorrangig aus Bayern stammen aus 

dem Jahr 2005 beruhen. Innerhalb von vier Jahren hat sich gerade der Markt der 

Holzhackschnitzelkessel weiterentwickelt und vergrößert. Der Vergleich mit den 

eingegangenen Angeboten zeigt, dass die zu Grunde gelegten Preise von /ZAE05/ 

teilweise bis zu 10% darüber liegen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die 

in dieser Machbarkeitsstudie zu Grunde gelegten Preise eine eher konservative 

Annahme darstellen. 

Da die ermittelten Wärmegestehungskosten mit Wärmegestehungskosten einer 

herkömmlichen Heizungsanlage verglichen werden müssen, um eine Aussage zur 

Vorzüglichkeit des Bioenergiedorfes Gü-We-Schwab zu erhalten, werden 

Investitionskosten für einen Erdgaskessel mit 10 kW thermischer Leistung (ca. 20.000 

kWh im Jahr), was einem Einfamilienhaus heutiger Bauart entspricht , angesetzt (vgl. 

Tab. 7-6). Es ist zu beachten, dass der überwiegende Teil der Privathaushalte in Gü-

We-Schwab älterer Bausubstanz ist bzw. Sanierungsmaßnahmen in nächsten Jahren 

zu erwarten sind. Das bedeutet, dass dieser Vergleich der Wärmegestehungskosten 

sich bei Betrachtung älterer Gebäude noch mehr zu Gunsten eines Wärmenetzes 

rechnen kann. 
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Tab. 7-6 Annahmen für ein Vergleichskessel für ein Einfamilienhaus (10 kW) 

Thermische Leistung 10 kW 

Investitionskosten1 10.000 € 

Instandsetzung 100 € pro Jahr 

Wartung 250 € pro Jahr 

Material & Beratung 20 € pro Jahr 

Versicherung 50 € pro Jahr 

Erdgas (20.000 kWh) 130 € (GP) + 6,5 ct/kWh = 1.430 € pro Jahr 

 

 

Eine Förderung der Wärmeleitungen und der Biomassekessel ist möglich (vgl. Kapitel 

6.2). Für die weiteren Betrachtungen wird allerdings lediglich die Förderung der 

Wärmeleitung über das Thüringer Förderprogramm für Wärme- und Biogasleitungen 

herangezogen. Ein Vergleich der beiden Fördermöglichkeiten für Wärmeleitungen 

zeigte, dass das KfW-Programm „Erneuerbare Energien“ dem Thüringer 

Förderprogramm vorzuziehen ist, da hier zusätzlich zu den Tilgungszuschüssen auch 

die Hausübergabestationen mit jeweils 1.800 € gefördert werden. Im Rahmen einer 

Kreditrecherche bei verschiedenen Kreditinstituten kann auf diesen Effekt näher 

eingegangen werden. 

Neben den Investitionskosten für die Anlagenkomponenten sind weitere Annahmen  für 

alle weiteren Kostenarten zu treffen, die in den beiden Tab. 7-7 bis Tab. 7-9  dargestellt 

sind: 
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Tab. 7-7 Annahmen für VDI 2067 der Komponente Heizhaus 

Komponente 
Holzhackschnitzel-

kessel 

Erdgas-

kessel 
Sonstiges Quelle 

Nutzungsdauer 20 Jahre 20 Jahre 20 Jahre VDI 2067 

Investition siehe Anhang Tab. 9-7 bis 9-9  
Kapital-

kosten Instand-

haltung 
1% von Investition 

1% von 

Investition 

2% von 

Investition 
VDI 2067 

Strom 1,2% therm. Arbeit - - WDesign 

Substrate Holzhackschnitzel Erdgas - WDesign 
Verbrauchs-

kosten 

Entsorgung Asche - - WDesign 

Wartung 
2,5% von 

Investition 

2,5% von 

Investition 

2,5% von 

Investition 
VDI 2067 

Personal 2,5 h pro Tag 
2,5 h pro 

Tag 
- BIOBETH 

Betriebs-

kosten 

Material & 

Beratung 
1 € je MWh 

1 € je 

MWH 
- BIOBETH 

Sonstige 

Kosten 

Versicherung, 

Pacht etc. 

0,5% von 

Investition 

0,5% von 

Investition 

0,5% von 

Investition 
BIOBETH 
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Tab. 7-8 Annahmen für VDI 2067 der Komponente Wärmenetz 

Komponente Wärmeleitungen 
Hausübergabe-

stationen 
Quelle 

Nutzungsdauer 40 Jahre 30 Jahre VDI 2067 

Investition siehe Anhang Tab. 9-7 bis 9-9  

Kapitalkosten 

Instandhaltung 
1% von 

Investition 

2% von 

Investition 
VDI 2067 

Verbrauchskosten Strom Pumpe - RDesign 

Betriebskosten Wartung - 
1% von 

Investition 
VDI 2067 

Sonstige Kosten 
Versicherung, 

Pacht etc. 

0,5% von 

Investition 
- BIOBETH 
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Tab. 7-9 Annahmen für VDI 2067 der Komponente BGA 

Komponente BGA 
Biogas-

leitung 
BHKW Quelle 

Nutzungsdauer 16 Jahre 20 Jahre 5 Jahre BIOBETH 

Investition siehe Anhang Tab. 9-7 bis 9-9  
Kapital-

kosten Instand-

haltung1 

4,5% von 

Investition 

1% von 

Investition 

4,5% von 

Investition 
BIOBETH 

Strom2 
30 W/kW +  

15 W/m³ 
- - BIOBETH 

Substrate Maissilage - - BIOBETH 

Verbrauchs-

kosten 

Sonstiges Wasser - - BIOBETH 

Betriebs-

kosten 
Personal 

2 h/d +  

10 min/tNaWaRo
 + 

 15% Leitung & 

Verwaltung 

- - BIOBETH 

Versicherung, 

Pacht etc. 

1% von  

Investition 

0,5% von 

Investition 

0,5% von 

Investition 
BIOBETH 

Sonstige 

Kosten 

Sonstiges 

Umweltgutachten, 

Biologische 

Betreuung, 

Messkosten 

- - BIOBETH 

1) bei BGA und BHKW inkl. Wartungskosten 
2) bei BGA 30 W je installierter elektrischer Leistung und 15 W je m³ Fermentervolumen 
(Rührtechnik) 
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Damit die einzelnen Kostenarten berechnet werden können, muss jeder Kostenart ein 

Preis zu Grunde gelegt werden. Im Fall des Strompreises und des Erdgaspreises 

werden die entsprechenden Preisblätter /EONS09/ und /OHGS09/ bzw. /OHGM09/ der 

örtlichen Energieversorger E-on Thüringer Energie AG und Ohra Hörselgas GmbH 

herangezogen. Für die Holzhackschnitzel wird der Holzhackschnitzel-Preisindex von 

dem Centralen Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk e.V. 

(C.A.R.M.E.N.) zu Grunde gelegt. Es wird der Preisindex für Waldhackschnitzel mit 

35% Wassergehalt herangezogen. 

Auf Grund der Datenmenge für die drei Varianten bzgl. des Standortes bzw. die drei 

Szenarien bzgl. der Anschlussrate wird an dieser Stelle auf den Anhang verwiesen, wo 

für alle betrachteten Möglichkeiten die benötigten Mengen an Holzhackschnitzeln, 

Maissilage und Erdgas für die weiteren Berechnungen aufgeführt sind (vgl. Anhang 

Tab. 9-10 bis Tab. 9-12 ). Es werden zwischen 5.108 t und 10.885 t Holzhackschnitzel 

mit einem Wassergehalt von 35% benötigt. Entsprechend Tab. 4-10 ist das 

Holzpotential aus dem Kommunal- und Staatswald ausreichend, um diesen Bedarf zu 

decken. 

Die bei der Verbrennung von Holzhackschnitzeln anfallende Asche muss entsorgt 

werden, obwohl diese einen sehr guten Düngewert aufweist. Hierfür wird ein Wert von 

150 € je anfallender Tonne Asche zu Grunde gelegt. Dieser Wert variiert teilweise sehr 

stark zwischen den einzelnen Regionen und sollte im Rahmen einer Planung genauer 

beziffert werden. Vielleicht ist es auch möglich, einen Abnehmer für diese Asche zu 

gewinnen. 

Die Personalkosten werden an bestehende Tarifverträge der Land- und Forstwirtschaft  

angelehnt und werden mit 9,04 € zzgl. 50% Nebenkosten beziffert. 

Somit ergeben sich nach Tab. 7-10 folgende Preise: 
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Tab. 7-10 Annahmen für Preise (ohne MWSt.) 

Elektrischer 

Strom 
/EONS09/ „ThüringenStrom.business+“ AP 19,41 ct/kWh 

/OHGS09/1 

„OHG-Vario“  

Standard-Sonderabkommen 

 

GP 16,50 €/Monat + 

0,37 €/kW3 

AP 4,62 ct/kWh 

 
Erdgas 

/OHGM09/2 „OHG-Vario-Midi“ 
GP 129,55 €/Jahr 

AP 6,50 ct/kWh 

Holzhack-

schnitzel 
/CAR09/ 

Mittelwert 3. Quartal 2009 

bei 35% Wassergehalt 
81,70 €/t 

Maissilage BIOBETH 35 €/t 

Wasser BIOBETH 1.000 €/Jahr 

Asche-

entsorgung 
BIOBETH 150 €/t 

Umweltgutachten, 

Biologische 

Betreuung, 

Messkosten 

BIOBETH 6.000 € 

Lohnkosten BIOBETH 
9,04 € + 50% 

Nebenkosten 

1) Tarif für die Erdgaskessel der Heizzentrale bzw. der Heizhäuser 
2) Tarif für Vergleichskessel auf Erdgasbasis mit 10 kW Thermischer Leistung 
3) für jedes kW, welches über 18 kW liegt wird zusätzlich 0,37 € pro Monat Grundpreis 
berechnet 
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Da im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie Preissteigerungsraten ebenfalls Gegenstand 

der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind, werden diese in Anlehnung an /VDI07/ und 

/STA09/ nach Tab. 7-11 angenommen. Sicherlich sind solche Betrachtungen gerade 

bei einem solch langen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren mit einer großen 

Unsicherheit belastet. Daher wurde versucht, an dieser Stelle Preissteigerungsraten 

basierend auf Preisdaten, die jahrelang aufgezeichnet  wurden, zu finden. 

 

Tab. 7-11 Annahmen für die Preissteigerungsraten 

Parameter 
Preissteigerungsrate pro 

Jahr 

Quelle 

Ersatzbeschaffungen 2,7% VDI 2067 

Instandsetzung 2,7% VDI 2067 

Elektrischer Strom 3,6% VDI 2067 

Holzhackschnitzel 5,1% Statistisches Bundesamt 

Erdgas 8,1% Statistisches Bundesamt 

Maissilage 6,1% Statistisches Bundesamt 

Wasser 1,0% BIOBETH 

Löhne & Gehälter 3,3% VDI 2067 

Wartung 3,3% VDI 2067 

Material & Beratung 3,3% VDI 2067 

Ascheentsorgung 0,0% BIOBETH 

Umweltgutachten 3,3% BIOBETH 

Versicherung, Pacht etc. 1,0% BIOBETH 
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Tab. 7-11 zeigt, dass für alle Kostenarten, außer für die Ascheentsorgung, eine 

Preissteigerungsrate zu erwarten ist. Da die bei der Verbrennung von 

Holzhackschnitzeln entstehende Asche einen hohen Düngewert aufweist und die 

Düngemittelpreise in den letzten Jahren einen rasanten Anstieg erfahren haben, kann 

es möglich sein, dass diese Asche zukünftig sogar als begehrter Rohstoff gehandelt 

werden kann. Um diesen Sachverhalt Rechnung zu tragen, wird eine 

Preissteigerungsrate von 0% für die Ascheentsorgung zu Grunde gelegt. 

 

Neben den jährlichen Kosten, werden neben dem Wärmeverkauf, auch Erlöse in Form 

der EEG-Vergütung erwirtschaftet. Auf Grund der Datenmenge für die drei Varianten 

bzgl. des Standortes bzw. die drei Szenarien bzgl. der Anschlussrate wird an dieser 

Stelle auf den Anhang verwiesen, wo für alle betrachteten Möglichkeiten die EEG-

Vergütungen für die weiteren Berechnungen aufgeführt sind (vgl. Anhang Tab. 9-13 

bis Tab. 9-15 ). 
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7.3 Ergebnisse der VDI 2067 

 

Geht man von den beiden Fällen aus, dass zum einen keine Förderung in Anspruch 

genommen wird und zum anderen das Wärmenetz im Eigentum der zukünftigen 

Bürgergenossenschaft betrieben wird und somit ein Fördersatz von 35% aus dem 

Thüringer Förderprogramm für Wärme- und Biogasleitungen in Anspruch genommen 

werden kann, ergeben sich nach Tab. 7-12 bis  Tab. 7-14 folgende Ergebnisse nach 

VDI 2067. Dabei sind die in der jeweiligen Art der Wärmeversorgung (Bioenergiedorf 

Gü-We-Schwab oder Bisherige Wärmeversorgung vgl. Tab. 7-6 ) die jeweils 

günstigsten Wärmegestehungskosten hervorgehoben, um einen unmittelbaren 

Vergleich zu ziehen. 

 

Tab. 7-12 Wärmegestehungskosten für das Szenario Anschlussrate 50% 

Anschlussrate 50% 

Variante 1 2 3 

Herkömmlich 

Ohne 
Förderung 

11,46 
ct/kWh 

10,20 
ct/kWh 

10,49 
ct/kWh 

Mit Förderung 11,38 
ct/kWh 

10,11 
ct/kWh 

10,40 
ct/kWh 

Ohne Preis-
steigerung 

BGA-Wärme1 5,97 
ct/kWh 

3,81 
ct/kWh 

3,18 
ct/kWh 

12,31  
ct/kWh 

Ohne 
Förderung 

17,81 
ct/kWh 

16,32 
ct/kWh 

16,76 
ct/kWh 

Mit Förderung 17,72 
ct/kWh 

16,23 
ct/kWh 

16,67 
ct/kWh 

Mit Preis-
steigerung 

BGA-Wärme1 19,72 
ct/kWh 

21,04 
ct/kWh 

16,83 
ct/kWh 

21,54  
ct/kWh 

1) Mindestwärmepreis für Wärme aus dem BHKW, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu 

haben, wenn BGA alleine betrachtet wird 
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Tab. 7-13 Wärmegestehungskosten für das Szenario Anschlussrate 75% 

Anschlussrate 75% 

Variante 1 2 3 

Herkömmlich 

Ohne 
Förderung 

9,66 
ct/kWh 

9,24 
ct/kWh 

9,67 
ct/kWh 

Mit Förderung 9,61 
ct/kWh 

9,19 
ct/kWh 

9,61 
ct/kWh 

Ohne Preis-
steigerung 

BGA-Wärme1 5,55 
ct/kWh 

3,46 
ct/kWh 

2,87 
ct/kWh 

12,31 
ct/kWh 

Ohne 
Förderung 

15,15 
ct/kWh 

14,78 
ct/kWh 

15,02 
ct/kWh 

Mit Förderung 15,09 
ct/kWh 

14,72 
ct/kWh 

14,96 
ct/kWh 

Mit Preis-
steigerung 

BGA-Wärme1 18,60 
ct/kWh 

19,69 
ct/kWh 

15,75 
ct/kWh 

21,54 
ct/kWh 

1) Mindestwärmepreis für Wärme aus dem BHKW, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu 

haben, wenn BGA alleine betrachtet wird 

 

Tab. 7-14 Wärmegestehungskosten für das Szenario Anschlussrate 100% 

Anschlussrate 100% 

Variante 1 2 3 

Herkömmlich 

Ohne 
Förderung 

9,30 
ct/kWh 

9,03 
ct/kWh 

9,34 
ct/kWh 

Mit Förderung 9,25 
ct/kWh 

8,98 
ct/kWh 

9,29 
ct/kWh 

Ohne Preis-
steigerung 

BGA-Wärme1 5,36 
ct/kWh 

3,32 
ct/kWh 

2,75 
ct/kWh 

12,31 
ct/kWh 

Ohne 
Förderung 

14,37 
ct/kWh 

14,15 
ct/kWh 

14,32 
ct/kWh 

Mit Förderung 14,33 
ct/kWh 

14,11 
ct/kWh 

14,28 
ct/kWh 

Mit Preis-
steigerung 

BGA-Wärme1 18,05 
ct/kWh 

19,21 
ct/kWh 

15,34 
ct/kWh 

21,54 
ct/kWh 

1) Mindestwärmepreis für Wärme aus dem BHKW, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu 

haben, wenn BGA alleine betrachtet wird 
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Es ist zu erkennen, dass das Bioenergiedorf Gü-We-Schwab in den betrachteten 

Varianten und Szenarien sowohl mit und ohne Einfluss von Preissteigerungsraten eine 

preisliche Alternative zu der bisherigen Wärmeversorgung darstellen kann. 

Alle betrachteten Varianten und Szenarien weisen bis zu 2-3 ct/kWh ohne 

Preissteigerungsraten und 4-7 ct/kWh mit Preissteigerungsraten  geringere 

Wärmegestehungskosten auf, als dies bei dem Beispiel einer konventionellen 

Heizanlage auf Erdgasbasis der Fall ist. Das bedeutet, dass die älteren Häuser, vor 

allem in den Ortskernen, entsprechend mehr Kosten einsparen können, da ihr 

Wärmebedarf pro Jahr entsprechend der Dämmung größer ist, als bei dem genannten 

Beispiel einer herkömmlichen Wärmeversorgung (vgl. Kapitel 7.2 ). 

Verdeutlicht werden die Ergebnisse durch die Abb. 7-1  und 7-2 . 
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Abb. 7-1 Wärmegestehungskosten aufgeschlüsselt nach Kostengruppen für Variante 2 in 
Abhängigkeit verschiedener Anschlussraten und ohne EEG-Vergütung 
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Abb. 7-2 Wärmegestehungskosten aufgeschlüsselt nach Kostengruppen für Variante 2 in 
Abhängigkeit verschiedener Anschlussraten mit EEG-Vergütung 

 

Des Weiteren ist zu erkennen, dass die BGA auf reiner Maisbasis wirtschaftlich schwer 

darzustellen ist. Bei der Betrachtung ohne Preissteigerungsraten müssen im 

Durchschnitt mehr als 3 ct/kWh für die Wärme aus den BHKW kalkuliert werden, damit 

die BGA überhaupt wirtschaftlich betrieben werden kann. Deutlicher wird dies bei der 

Betrachtung mit Preissteigerungsraten. Hier kehrt sich der Effekt um. Nicht die BGA 

senkt den Wärmegestehungspreis, sondern die Kesselanlagen auf Holzhackschnitzel- 

und Erdgasbasis dämpfen den erhöhten Wärmepreis der BGA, den sie für einen 

wirtschaftlichen Betrieb benötigt. Daher empfehlen wir, dass unbedingt die 

Güllepotentiale (vgl. Kapitel 4 ) aus der Region mit eingebunden werden. Neben 

ökologischen Gesichtspunkten, bietet der im Vergleich zur Maissilage günstigere Preis 

für Gülle und der potentielle Anspruch auf den Gülle-Bonus bei Einsatz der 40.000 t 

Rindergülle der MVA Schwabhausen (bis zu 80.000 € zusätzlich sind möglich) 

eindeutig auch ökonomische Vorteile. 
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8 Fazit 

In allen untersuchten Varianten & Szenarien hält das untersuchte Wärmenetz des 

geplanten Bioenergiedorfes Günthersleben-Wechmar-Sc hwabhausen die 

Effizienzkriterien beider untersuchter Förderprogra mme (KfW-Programm 

„Erneuerbare Energien“ Förderung Wärmeleitung, Thüringer Förderprogramm zur 

Förderung von Wärme- und Biogasleitung) ein . 

Die Biomasseversorgung stellt sowohl ohne, als auch  mit Einbeziehung von 

Preissteigerungsraten eine preisliche Alternative z u der herkömmlichen 

Wärmeversorgung dar.  Die geringsten Wärmegestehungskosten mit 8,98 ct je 

verbrauchter kWh Wärme erreicht die Variante 2  bei einer Anschlussrate von 100%, d. 

h. ein Heizhaus in Schwabhausen, ein Heizhaus in Günth ersleben-Wechmar . Eine 

weitere Aufteilung des Heizhauses Günthersleben-Wechmar in zwei kleiner (für jeden 

Ort ein Heizhaus) führt eher zu höheren Wärmegestehungskosten. Dies liegt an den in 

den potentiellen Standorten für Günthersleben und Wechmar. Beide Standorte liegen 

nicht im Ortskern, sondern am Ortsrand. Dadurch kommt es nicht zu erwartenden 

geringeren Wärmeverlusten und geringeren Investitionskosten für das Wärmenetz. 

Betrachtet man die Wärmegestehungskosten für die Variante 2, können diese ohne 

Preisseigerungsraten bis zu 3 ct/kWh und mit Preissteigerungsraten bis zu 7 ct/kWh 

unter den Wärmegestehungskosten der herkömmlichen Wärmeversorgung liegen. 

Somit ist klar erkennbar, dass desto mehr sich an das Wärmenetz anschließen lassen 

wollen, desto geringer der Wärmegestehungspreis und somit letztendlich der 

Wärmepreis ausfällt. Die Anschlussrate von 50% sollte nicht unterschritten 

werden , da sonst evtl. durch damit verbundene schlechtere Effizienzkriterien des 

Wärmenetzes die Förderung ganz entfällt. 

Die Güllepotentiale in der Region sollten  sowohl aus ökologischen als auch aus 

ökonomischen Gesichtspunkten mit eingebunden werden . Durch den Einsatz von 

Gülle können zum einen die Substratkosten gesenkt und der Gülle-Bonus nach EEG 

2009 zum anderen in Anspruch genommen werden. Beide Effekte verbessern die 

Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage ungemein. 

Als nächste Schritte  sollten eine Planung in Auftrag gegeben werden, Fördermittel 

beantragt werden, der Kontakt zu Kreditinstituten gesucht und sich mit den 

Agrarunternehmen, der Forstverwaltung und den örtlichen Energieversorger über 
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zukünftige Substrat- bzw. Energielieferungen verständigt werden. Des Weiteren sollte 

sich die Bürgergenossenschaft umgehend gründen, damit die angesprochenen 

weiteren Schritte schon unter diesem Namen erreicht werden können. 

Zwar ist das Thüringer Förderprogramm für Wärme- und Biogasleitungen nicht 

kumulierbar mit anderen Förderprogrammen, in den Zuschüsse gezahlt werden, 

allerdings sollte die Förderung von Holzhackschnitzelkesseln über das KfW-

Förderprogramm „Erneuerbare Energien“ beantragt werden. 

Bzgl. der Förderung der Wärmeleitung kann das KfW-Programm „Erneuerbare 

Energien“ eine Alternative zum Thüringer Förderprogramm darstellen. Entscheidend ist 

die Einstufung in die Bonitätsklassen bei der KfW und somit der Zinssatz für ein 

Darlehen und die Fördermittelbeschränkungen, wie De-minimis und Allgemeine 

Gruppenfreistellungsverordnung für Umweltschutzbeihilfen. 

Abschließend ist zu sagen, dass neben den ökonomischen Vorteilen, die das 

untersuchte biomassebasierte Wärmenetz mit sich bringt, auch ökologische Vorteile 

vorweist. So erreichen z. B. die Kohlenstoffdioxid-Einsparung  (CO2) allein durch 

Wärmenetz und die Biomassekessel mit Vergleichssyst emen Werte von 7.875 bis 

12.814 t pro Jahr (vgl.  Tab. 8-1). 

 

Tab. 8-1 CO2-Einsparung des Wärmenetzes gegenüber Vergleichssystemen für die Variante 2 
(Gü-We und Schwab) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Gü-We 5.697 t CO2 / Jahr 7.628 t CO2 / Jahr 9.558 t CO2 / Jahr 

Schwab 2.178 t CO2 / Jahr 2.739 t CO2 / Jahr 3.256 t CO2 / Jahr 

Gesamt 7.875 t CO2 / Jahr 10.367t CO2 / Jahr 12.814 t CO 2 / Jahr  
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9 Anhang 

 

Abb. 9-1 Fragebogen zum Wärmebedarf an Gewerbetreibende in Gü-We-Schwab
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Tab. 9-1 Kennzahlen Wärmenetz Variante 1 (Gü-We-Schwab zusammen) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Maximale Netzleistung ab HH 6,8 MW 10,0 MW 12,9 MW 

Minimale Netzleitung ab HH 3,0 MW 4,3 MW 5,5 MW 

Wärme ab HH 25.925 MWh 37.581 MWh 48.198 MWh 

Verkaufte Wärme ab HÜS 18.819 MWh 28.749 MWh 37.868 MWh 

Verlustwärme 7.106 MWh 8.833 MWh 10.331 MWh 

Jahreswärmeverlust ab HH 27,4 % 23,5 % 21,4% 

Trassenlänge 24,7 km 27,5 km 30,4 km 

HÜS 576 875 1.166 

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,51 0,51 0,51 

Wärmebelegung 763 kWh/m 1.044 kWh/m 1.246 kWh/m 

Investitionskosten Netz1 6.703.100 € 5.115.500 € 5.827.600 € 

Investitionskosten HÜS2 2.701.700 € 4.110.600 € 5.471.800 € 

Gesamtinvestitonskosten3 9.404.800 € 9.226.100 € 11.299.400 € 

1) Netzleitung inkl. Montage, Grabungskosten inkl. Oberflächenwiederherstellung, Netzpumpen -> ohne MWSt. 
2) HÜS inkl. Montage -> ohne MWSt. 
3) ohne MWSt. 
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Tab. 9-2 Kennzahlen Wärmenetz Variante 2 (Gü-We und Schwab) 

Orte Gü-We Schwab 

Anschlussrate 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

Maximale Netzleistung ab 5,5 MW 7,8 MW 10,1 MW 1,5 MW 2,2 MW 2,8 MW 

Minimale Netzleitung ab 2,3 MW 3,3 MW 4,3 MW 0,6 MW 0,9 MW 1,2 MW 

Wärme ab HH 20.490 MWh 28.953 MWh 37.354 MWh 5.230 MWh 7.873 MWh 10.077 MWh 

Verkaufte Wärme ab 15.337 MWh 22.668 MWh 29.914 MWh 3.755 MWh 6.089 MWh 7.954 MWh 

Verlustwärme 5.153 MWh 6.285 MWh 7.441 MWh 1.475 MWh 1.784 MWh 2.123 MWh 

Jahreswärmeverlust ab 25,2 % 21,7 % 19,9 % 28,2 % 22,7 % 21,1 % 

Trassenlänge 17,6 km 19,7 km 21,8 5,8 km 6,3 km 6,9 km 

HÜS 463 693 923 121 183 243 

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,51 0,51 0,51 0,57 0,53 0,52 

Wärmebelegung 872 kWh/m 1.151 kWh/m 1.371 kWh/m 651 kWh/m 968 kWh/m 1.145 kWh/m 

Investitionskosten Netz1 2.835.900 € 3.355.500 € 3.847.800 € 1.384.200 € 1.592.300 € 1.818.800 € 

Investitionskosten HÜS2 2.173.900 € 3.251.600 € 4.327.700 € 565.700 € 863.700 € 1.144.100 € 

Gesamtinvestitonskosten3 5.009.800 € 6.607.100 € 8.175.500 € 1.949.900 € 2.456.000 € 2.962.900 € 
1) Netzleitung inkl. Montage, Grabungskosten inkl. Oberflächenwiederherstellung, Netzpumpen -> ohne MWSt. 
2) HÜS inkl. Montage -> ohne MWSt. 
3) ohne MWSt. 
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Tab. 9-3 Kennzahlen Wärmenetz Variante 3 (Gü, We und Schwab jeweils eigenes Wärmenetz) 

Orte Gü We Schwab 

Anschlussrate 50% 75% 100% 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

Maximale Netzleistung ab HH 2,4 MW 3,5 MW 4,5 MW 3,0 MW 4,3 MW 5,6 MW 1,5 MW 2,2 MW 2,8 MW 

Minimale Netzleitung ab HH 1,0 MW 1,5 MW 1,9 MW 1,2 MW 1,8 MW 2,3 MW 0,6 MW 0,9 MW 1,2 MW 

Wärme ab HH 8.890 MWh 13.087 MWh 16.717 MWh 10.843 MWh 15.733 MWh 20.407 MWh 5.230 MWh 7.873 MWh 10.077 MWh 

Verkaufte Wärme ab HÜS 6.408 MWh 10.039 MWh 13.144 MWh 8.346 MWh 12.657 MWh 16.770 MWh 3.755 MWh 6.089 MWh 7.954 MWh 

Verlustwärme 2.482 MWh 3.048 MWh 3.573 MWh 2.497 MWh 3.076 MWh 3.638 MWh 1.475 MWh 1.784 MWh 2.123 MWh 

Jahreswärmeverlust ab HH 27,9 % 23,3 % 21,4 % 23,0 % 19,6 % 17,8 % 28,2 % 22,7 % 21,1 % 

Trassenlänge 8,9 km 10,1 km 11,1 8,7 km 9,7 km 10,8 5,8 km 6,3 km 6,9 km 

HÜS 217 326 434 244 367 489 121 183 243 

Gleichzeitigkeitsfaktor 0,53 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 0,57 0,53 0,52 

Wärmebelegung 716 kWh/m 998 kWh/m 1.186 kWh/m 965 kWh/m 1.307 kWh/m 1.555 kWh/m 651 kWh/m 968 kWh/m 1.145 kWh/m 

Investitionskosten Netz1 2.188.900 € 2.609.100 € 2.975.100 € 2.154.900 € 2.548.500 € 2.944.700 € 1.384.200 € 1.592.300 € 1.818.800 € 

Investitionskosten HÜS2 1.014.400 € 1.529.200 € 2.033.300 € 1.144.900 € 1.722.000 € 2.294.400 € 565.700 € 863.700 € 1.144.100 € 

Gesamtinvestitonskosten3 3.203.300 € 4.138.300 € 5.008.400 € 3.299.800 € 4.270.500 € 5.239.100 € 1.949.900 € 2.456.000 € 2.962.900 € 

1) Netzleitung inkl. Montage, Grabungskosten inkl. Oberflächenwiederherstellung, Netzpumpen -> ohne MWSt. 
2) HÜS inkl. Montage -> ohne MWSt. 

3) ohne MWSt. 
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Tab. 9-4 Genehmigungsbedürftigkeit nach BImSchG für Variante 1 (Gü-We-Schwab zusammen) 

Standort BGA 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

BHKW-BGA 2,1 MWFWL 2,1 MWFWL 2,1 MWFWL 

Holzhackschnitzelkessel 2,5 MWFWL 3,7 MWFWL 4,9 MWFWL 

Erdgaskessel 3,6 MWFWL 5,6 MWFWL 7,3 MWFWL 

BImSchG 4. BImSchV 4. BImSchV 4. BImSchV 

 

 

Tab. 9-5 Genehmigungsbedürftigkeit nach BImSchG für Variante 2 (Gü-We und Schwab) 

Standort BGA Gü-We Schwab 

Anschlussrate  50% 75% 100% 50% 75% 100% 

BHKW-BGA 
1,1 

MWFWL 
- - - - - - 

Satelliten-
BHKW 

- 
0,7 

MWFWL 
0,7 

MWFWL 
0,7 

MWFWL 
0,7 

MWFWL 
0,7 

MWFWL 
0,7 

MWFWL 

Holzhack-
schnitzelkessel - 

2,1 
MWFWL 

3,0 
MWFWL 

3,9 
MWFWL 

0,5 
MWFWL 

0,8 
MWFWL 

1,0 
MWFWL 

Erdgaskessel - 
3,1 

MWFWL 

4,5 
MWFWL 

5,9 
MWFWL 

0,7 
MWFWL 

1,2 
MWFWL 

1,5 
MWFWL 

BImSchG 
4. 

BImSchV 
4. 

BImSchV 
4. 

BImSchV 
4. 

BImSchV 
4. 

BImSchV 
4. 

BImSchV 
4. 

BImSchV 
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Tab. 9-6 Genehmigungsbedürftigkeit nach BImSchG für Variante 3 (Gü, We und Schwab jeweils eigenes Wärmenetz) 

Standort BGA Gü We Schwab 

Anschlussrate  50% 75% 100% 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

BHKW-BGA 0,7 
MWFWL 

- - - - - - - - - 

Satelliten-
BHKW - 0,6 

MWFWL 
0,6 

MWFWL 
0,6 

MWFWL 
0,8 

MWFWL 
0,8 

MWFWL 
0,8 

MWFWL 
0,6 

MWFWL 
0,6 

MWFWL 
0,6 

MWFWL 

Holzhack-
schnitzelkessel - 0,9 

MWFWL 
1,4 

MWFWL 
1,8 

MWFWL 
1,1 

MWFWL 
1,6 

MWFWL 
2,1 

MWFWL 
0,5 

MWFWL 
0,8 

MWFWL 
1,0 

MWFWL 

Erdgaskessel - 
1,3 

MWFWL 

2,0 
MWFWL 

2,6 
MWFWL 

1,6 
MWFWL 

2,4 
MWFWL 

3,2 
MWFWL 

0,8 
MWFWL 

1,2 
MWFWL 

1,6 
MWFWL 

BImSchG 1. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 

4. 
BImSchV 
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Tab. 9-7 Investitionskosten für Variante 1 (Gü-We-Schwab zusammen) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

BGA1 2.959.000 € 

Holzhackschnitzelkessel2 318.070 € 392.579 € 482.970 € 

Erdgaskessel3 130.943 € 156.589 € 188.186 € 

Sonstiges4 1.693.445 € 2.520.933 € 3.112.743 € 

Biogasleitung5 0 € 

Wärmenetz6 9.404.800 € 9.226.100 € 11.299.400 € 

Summe 14.506.258 € 15.255.201 € 18.525.269 € 

Förderung Wärmenetz7 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

Summe abzgl. Förderung 14.306.258 € 15.055.201 € 18.325.269 € 

1) komplette BGA inkl. aller Anlagenteile, wie Fermenter, Silolager, BHKW, Dosierstation etc., Genehmigung, Planung etc. 
2) inkl. Abgasreinigung 
3) inkl. Abgasreinigung und Erdgasanschluss (11.000 €) 
4) komplettes Heizhaus inkl. Gebäude, Elektroinstallation, Hydraulikinstallation, Lagerhaltung, Planung & Genehmigung, Visualisierung & Bedienung etc. 
5) inkl. mögliche Genehmigung nach EnWG (einmalig 2.500 € für alle Biogasleitungen) 
6) inkl. HÜS, Montage, Pumpen, Grabung und Oberflächenwiederherstellung (genaue Kostenaufschlüsselung siehe Tab. 9-1) 
7) Thüringer Förderprogramm zur Förderung von Wärme- und Biogasleitung, Förderquote 35%, nur auf Wärmeleitung angerechnet, da dort bereits De-minimis voll ausgeschöpft wird (vgl. 
Kapitel 5 und 6.3.4 )  
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Tab. 9-8 Investitionskosten für Variante 2 (Gü-We und Schwab) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Orte Gü-We Schwab Gü-We Schwab Gü-We Schwab 

BGA1 2.741.000 € 2.741.000 € 2.741.000 € 

Satelliten-BHKW8 188.000 € 188.000 € 188.000 € 188.000 € 188.000 € 188.000 € 

Holzhackschnitzelkessel2 316.070 € 93.918 € 333.535 € 134.705 € 423.793 € 165.421 € 

Erdgaskessel3 107.415 € 54.519 € 148.100 € 74.152 € 156.589 € 75.671 € 

Sonstiges4 1.242.572 € 367.588 € 1.728.232 €  545.294 € 2.485.893 € 606.931 € 

Biogasleitung5 151.000 € 49.500 € 151.000 € 49.500 € 151.000 € 49.500 € 

Wärmenetz6 5.009.800 € 1.949.900 € 6.607.100 € 2.455.900 € 8.175.500 € 2.962.900 € 

Summe 12.459.282 € 15.344.518 € 18.370.198 € 

Förderung Wärmenetz7 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

Summe abzgl. Förderung 12.259.282 € 15.344.518 € 18.170.198 € 
1) komplette BGA inkl. aller Anlagenteile, wie Fermenter, Silolager, BHKW, Dosierstation etc., Genehmigung, Planung etc. 
2) inkl. Abgasreinigung 
3) inkl. Abgasreinigung und Erdgasanschluss (11.000 €) 
4) komplettes Heizhaus inkl. Gebäude, Elektroinstallation, Hydraulikinstallation, Lagerhaltung, Planung & Genehmigung, Visualisierung & Bedienung etc. 
5) inkl. mögliche Genehmigung nach EnWG (einmalig 2.500 € für alle Biogasleitungen) 
6) inkl. HÜS, Montage, Pumpen, Grabung und Oberflächenwiederherstellung (genaue Kostenaufschlüsselung siehe Tab. 9-1) 
7) Thüringer Förderprogramm zur Förderung von Wärme- und Biogasleitung, Förderquote 35%, nur auf Wärmeleitung angerechnet, da dort bereits De-minimis voll ausgeschöpft wird (vgl. 
Kapitel 5 und 6.3.4 )  
8) inkl. Anschluss Trafostation und MS-Kabel 
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Tab. 9-9 Investitionskosten für Variante 3  (Gü, We und Schwab jeweils eigenes Wärmenetz) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Orte Gü We Schwab Gü We Schwab Gü We Schwab 

BGA1 2.705.300 € 2.705.300 € 2.705.300 € 

Satelliten-BHKW8 152.700 € 170.800 € 152.700 € 152.700 € 170.800 € 152.700 € 152.700 € 170.800 € 152.700 € 

Holzhackschnitzelkessel2 134.705 € 165.421 € 93.918 € 165.421 € 198.615 € 134.705 € 198.615 € 316.070 € 165.421 € 

Erdgaskessel3 74.152 € 82.274 € 59.233 € 87.529 € 106.382 € 74.152 € 107.415 € 107.415 € 82.274 € 

Sonstiges4 563.788 € 647.672 € 372.581 € 914.300 € 1.054.001 € 542.371 € 1.174.968 € 1.271.398 € 608.788 € 

Biogasleitung5 101.500 € 110.000 € 49.500 € 101.500 € 110.000 € 49.500 € 101.500 € 110.000 € 49.500 € 

Wärmenetz6 3.206.300 € 3.299.700 € 1.949.900 € 4.138.200 € 4.270.500 € 2.455.900 € 5.008.400 € 5.239.100 € 2.962.900 € 

Summe 14.092.144 € 17.584.576 € 20.685.262 € 

Förderung Wärmenetz7 200.000 € 200.000 € 200.000 € 

Summe abzgl. Förderung 13.892.144 € 17.384.576 € 20.485.262 € 

1) komplette BGA inkl. aller Anlagenteile, wie Fermenter, Silolager, BHKW, Dosierstation etc., Genehmigung, Planung etc. 
2) inkl. Abgasreinigung 
3) inkl. Abgasreinigung und Erdgasanschluss (11.000 €) 
4) komplettes Heizhaus inkl. Gebäude, Elektroinstallation, Hydraulikinstallation, Lagerhaltung, Planung & Genehmigung, Visualisierung & Bedienung etc. 
5) inkl. mögliche Genehmigung nach EnWG (einmalig 2.500 € für alle Biogasleitungen) 
6) inkl. HÜS, Montage, Pumpen, Grabung und Oberflächenwiederherstellung (genaue Kostenaufschlüsselung siehe Tab. 9-1) 
7) Thüringer Förderprogramm zur Förderung von Wärme- und Biogasleitung, Förderquote 35%, nur auf Wärmeleitung angerechnet, da dort bereits De-minimis voll ausgeschöpft wird (vgl. 
Kapitel 5 und 6.3.4 )  
8) inkl. Anschluss Trafostation und MS-Kabel 
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Tab. 9-10 Benötigte Mengen an Maissilage, Holzhackschnitzeln und Erdgas für Variante 1 (Gü-We-Schwab zusammen) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Maissilage1 17.000 t 17.000 t 17.000 t 

Holzhackschnitzel2 5.223 t 8.044 t 10.790 t 

Erdgas 6.158 MWh 10.699 MWh 14.294 MWh 
1) inkl. Silierverluste von 13%  
2) 35% Wassergehalt, G 100 -> Heizwert etwa 3,1 kWh/kg 

 

 

Tab. 9-11 Benötigte Mengen an Maissilage, Holzhackschnitzel  und Erdgas für Variante 2 (Gü-We und Schwab) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Orte Gü-We Schwab Gü-We Schwab Gü-We Schwab 

Maissilage1 17.000 t 17.000 t 17.000 t 

Holzhackschnitzel2 4.697 t  845 t 6.776 t 1.452 t 8.863 t 2.022 t 

Erdgas 5.971 655 MWh 9.178 MWh 1.658 MWh 12.287 MWh 2.382 MWh 

Holzhackschnitzel1 Gesamt 5.542 t 8.228 t 10.885 t 

Erdgas Gesamt 6.626 MWh 10.837 MWh 14.670 MWh 
1) inkl. Silierverluste von 13%  
2) 35% Wassergehalt, G 100 -> Heizwert etwa 3,1 kWh/kg 
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Tab. 9-12 Benötigte Mengen an Maissilage, Holzhackschnitzeln und Erdgas für Variante 3 (Gü, We und Schwab jeweils eigenes Wärmenetz) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Orte Gü We Schwab Gü We Schwab Gü We Schwab 

Maissilage1 17.000 t 17.000 t 17.000 t 

Holzhackschnitzel2 1.900 t 2.271 t 937 t 3.012 t 3.461 t 1.613 t 3.929 t 4.619 t 2.138 t 

Erdgas 2.101 MWh 2.483 MWh 933 MWh 3.447 MWh 4.374 MWh 1.831 MWh 4.745 MWh 6.118 MWh 2.720 MWh 

Holzhackschnitzel1 

Gesamt 
5.108 t 8.086 t 10.686 t 

Erdgas Gesamt 5.517 MWh 9.652 MWh 13.583 MWh 

1) inkl. Silierverluste von 13%  
2) 35% Wassergehalt, G 100 -> Heizwert etwa 3,1 kWh/kg 
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Tab. 9-13 EEG-Vergütung für Variante 1 (Gü-We-Schwab zusammen) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Installierte Elektrische Leistung 843 kW 

Elektrische Leistung nach EEG1 722 kW 

KWK-Anteil an Stromproduktion 58% 61% 62% 

Durchschnittliche Vergütung2 16,89 ct/kWh 16,97 ct/kWh 17,00 ct/kWh 

Vergütung pro Jahr3 1.057.200 € 1.062.200 € 1.064.078 € 
1) 7.500 Betriebsstunden 
2) Grundvergütung inkl. NaWaRo-Bonus und KWK-Bonus 
3) inkl. 1% Trafoverluste 
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Tab. 9-14 EEG-Vergütung für Variante 2 (Gü-We und Schwab) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Orte BGA Gü-We Schwab BGA Gü-We Schwab BGA Gü-We Schwab 

Installierte Elektrische 

Leistung 
366 kW 250 kW 250 kW 366 kW 250 kW 250 kW 366 kW 250 kW 250 kW 

Elektrische Leistung nach 

EEG1 
313 kW 214 kW 214 kW 313 kW 214 kW 214 kW 313 kW 214 kW 214 kW 

KWK-Anteil an 

Stromproduktion 
0% 75% 72% 0% 78% 77% 0% 80% 79% 

Durchschnittliche Vergütung2 17,03 ct/kWh 19,77 ct/kWh 19,69 ct/kWh 17,03 ct/kWh 19,86 ct/kWh 19,83 ct/kWh 17,03 ct/kWh 19,92 ct/kWh 19,89 ct/kWh 

Vergütung pro Jahr3 462.273 € 366.981 € 365.496 € 462.273 € 368.651 € 368.094 € 462.273 € 369.765 € 369.208 € 

Vergütung pro Jahr3 gesamt 1.194.750 € 1.199.018 € 1.201.246 € 

11) 7.500 Betriebsstunden 
2) Grundvergütung inkl. NaWaRo-Bonus und KWK-Bonus 
3) inkl. 1% Trafoverluste 
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Tab. 9-15 EEG-Vergütung für Variante 3 (Gü, We und Schwab jeweils eigenes Wärmenetz) 

Anschlussrate 50% 75% 100% 

Orte BGA Gü We Schwab BGA Gü We Schwab BGA Gü We Schwab 

Installierte Elektrische 

Leistung 
250 kW 190 kW 250 kW 190 kW 250 kW 190 kW 250 kW 190 kW 250 kW 190 kW 250 kW 190 kW 

Elektrische Leistung 

nach EEG1 
214 kW 163 kW 214 kW 163 kW 214 kW 163 kW 214 kW 163 kW 214 kW 163 kW 214 kW 163 kW 

KWK-Anteil an 

Stromproduktion 
0% 72% 77% 72% 0% 77% 80% 77% 0% 79% 82% 79% 

Durchschnittliche 

Vergütung2 

17,57 

ct/kWh 

20,22 

ct/kWh 

19,83 

ct/kWh 

20,22 

ct/kWh 

17,57 

ct/kWh 

20,37 

ct/kWh 

19,92 

ct/kWh 

20,37 

ct/kWh 

17,57 

ct/kWh 

20,43 

ct/kWh 

19,98 

ct/kWh 

20,43 

ct/kWh 

Vergütung pro Jahr3 296.494 € 259.322 € 368.094 € 285.254 €  296.494 € 261.245 € 369.765 €  287.370 € 296.494 € 262.015 € 370.879 € 288.216 € 

Vergütung pro Jahr3 

gesamt 
1.209.164 € 1.214.874 € 1.217.604 € 

11) 7.500 Betriebsstunden 
2) Grundvergütung inkl. NaWaRo-Bonus und KWK-Bonus 
3) inkl. 1% Trafoverluste 
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